
ke
in

 O
rig

in
al

G
ut

ac
ht

en
!

Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte überprüfen Sie die Angaben bei Gericht vor der Versteigerung
im Original des Gerichtsgutachtens.

Von immobilienpool.de bereitgestellt - 
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!

© Gutachter und Amtsgericht - alle Rechte vorbehalten  |  von Immobilienpool.de übertragen 

Das Gutachten wird veröffentlicht im Auftrag und im Namen des Gläubigers/Amtsgerichts. Anfragen zu dem Objekt und 
Zwangsversteigerungsverfahren richten Sie bitte direkt an den zuständigen Gläubiger oder das Amtsgericht.

http:///immobilienpool.de
http://www.immobilienpool.de


SACHVERSTÄNDIGE 
BAUINGENIEURE 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) i.S.d. § 194 Baugesetzbuch (BauGB) 
in Verbindung mit § 7 4a, Abs. 5 Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) für 
das 

mit einem Einfamilienhaus und einem Carport bebaute Grundstück 

Haldensleber Straße 20 in 39343 Bornstedt 

Ausfertigung Geschäftsnummer Wertermittlungsstichtag 

1 von 3 9 K 9/25 27.05.2025 

Gutachtenfertigstellung Geschäftsnummer Sach- Qualitätsstichtag 
verständiger 

14.10.2025 0832/25 27.05.2025 

Verkehrswert 

Flur 5 Flurstück 59 

Haldensleber Straße 20 in 39343 Bornstedt 

188.000 € 
(in Worten: einhundertachtundachtz igtausend Euro) 

Marco Seidler 
Dipl.-lng.(FH) 
Bauingenieurwesen 

Sachverständiger für die 
Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 

DIAZert (LF) DIN EN ISO/JEC 
17024 

Recognlsed European vatuer 
(REV} TEGoVA 

ehrenamtlicher Gutachter des 
Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte in Sachsen­
Anhalt 

[Postanschrift] 
Sachverständige Bauingenieure 
Dipl.-lng .(FH) Marco Seidler 
ChemiePark Bitterfeld-Wolfen 
Ortsteil Welfen 
Andresenstraße 1 a 
06766 Bitterfeld-Wolfen 

[Telefon] (03494) 376 2878 
[Telefax] (03494) 376 2877 
[eMail] info@sv-lng.com 
[Internet] www.sv -lng.com 
[eBO] DE.Justiz.Of21 b35e-11 f9-
4e4b-a0f2-e84c1 e867bfa. 7224 

ING-DiBaAG 
IBANDE61500105175428495942 
BIC INGDDEFFXXX 

Ust.-IdNr . DE 247624769 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Zusammenfassung 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Das Objekt ist ein Grundstück, welches mit einem freistehenden Einfamilienhaus und ei­
nem Carport bebaut ist. 

Das Grundstück befindet sich in nördlicher Randlage von Bornstedt (ca. 350 m vom Zen­
trum entfernt) - unmittelbar an der durch den Ort verlaufenden Landstraße, die in ca. 350 m 
nordöstlicher Entfernung in die Bundesstraße B1 einmündet. Bornstedt mit ca. 416 Einwoh­
nern liegt ca. 9 km westlich von lrxleben sowie in ca. 1 km Entfernung von der Bundesauto­
bahn A 2. Die nächstgrößeren Städte sind Haldensleben (ca. 14 km entfernt), Oschersleben 
(ca. 21 km entfernt), die Landeshauptstadt Magdeburg (ca. 23 km entfernt) sowie Helmstedt 
(ca. 25 km entfernt). Es sind erhöhte Verkehrsimmissionen (Autobahn) festzustellen. Die 
Umgebung ist geprägt durch gleichartige Einfamilienhausbebauungen, sanierte 3- und 4-
Seitenhöfe sowie landwirtschaftliche Nutzflächen. Unmittelbar angrenzend befindet sich das 
Grundstück einer Kfz-Werkstatt. Ein (struktureller) Leerstand ist augenscheinlich nicht fest­
zustellen. Rückwärtig schließt sich der durch den Ort verlaufende wasserführende Graben 
an. Eine Bushaltestelle befindet sich ca. 400 m entfernt vom Grundstück. Einkaufsmöglich­
keiten zur Deckung des täglichen Bedarfs sind fußläufig nicht erreichbar bzw. nicht vorhan­
den. Für die vorliegende Nutzung schätze ich die Lage insgesamt als einfache Wohnlage 
mit Tendenz zur mittleren Wohnlage ein, bei der den Vorteilen (z. B. gute überregionale 
Anbindung, naturnahe Umgebung) deutliche Nachteile (z.B. Immissionsbelastung, Versor­
gungsdefizite (keine Einkaufsmöglichkeiten, keine medizinische Versorgung, begrenzte kul­
turelle und Freizeitangebote)) gegenüberstehen. 

Das Grundstück ist mit Anschlussmöglichkeiten bzw. einem Hausanschluss an die öffentli­
che Wasserver- und -entsorgung sowie durch die Strom- und Telefonversorgung ortsüblich 
erschlossen. 

Das Einfamilienhaus wurde ca. 2007 errichtet. Es stellt sich als bauzeittypisches nicht unter­
kellertes Massivgebäude mit einem Vollgeschoss und einem ausgebauten Dachgeschoss 
dar. Die lichten Raumhöhen betragen im EG ca. 2,58 m und im DG ca. 2,24 m (Drempelhöhe 
ca. 1,51 m). Die Raumaufteilung besteht aus einem Wohnraum (mit angrenzender nicht 
überdachter Terrasse), einer Dusche/WC, einer Küche, einem Flur sowie einem Abstellraum 
im Erdgeschoss und drei Wohnräumen, einem Bad/WC und einem Flur sowie einem nicht 
ausgebauten Spitzboden im Dachgeschoss. Es handelt sich um eine baujahrestypische, 
zeitgemäße Grundrissgestaltung mit ausreichend natürlicher Belichtung und Belüftung sowie 
Erfüllung funktioneller Anforderungen. Das Gebäude weist einen mittleren Ausstattungs­
standard und einen dem Alter entsprechenden befriedigenden Bau- und Unterhaltungs­
zustand auf. Es sind lnstandhaltungsrückstände und Schäden zu erkennen, die Reparatur­
und Sanierungsarbeiten erforderlich machen. 

Die Nutzung des Objektes erscheint für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht bzw. 
nur bedingt gegeben zu sein. Insofern ist das Objekt als „nicht bzw. stark eingeschränkt 
barrierefrei" zu klassifizieren. 

Es liegt kein verbrauchs- bzw. bedarfsorientierter Energieausweis für das Gebäude vor. Aus­
sagen zur Energieeffizienz des zu bewertenden Gebäudes, die geeignet wären, den Energie­
ausweis zu ersetzen, werden nicht getätigt. Die energetische Qualität ist aufgrund der bau­
jahrestypischen Konstruktionen, der vorgefundenen Anlagentechnik und des Umstandes, 
dass keine darüber hinausgehenden energetischen Modernisierungen stattgefunden haben, 
als baujahrestypisch durchschnittlich bzw. gut einzustufen. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Objektart 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Einfamilienhaus mit Carport 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Belegenheit Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Flur 5, Flurstück 59 

Wertermittlungs-/ 27.05.2025 / 27.05.2025 / 14.10.2025 
Qualitätsstichtag / Erstellungsdatum 

Grundstücksgröße 814 m2 (----> Abs. 2.4.1) 

Wohnfläche ca. 123 m2 (- Anlage 1) 

Nutzfläche ca. 41 m2 (---> Abs. 2.4.3) 

Pkw-Stellplätze im Carport vorhanden (-+ Abs. 2.4.3) 

Mieter/ Pächter nicht vorhanden - Leerstand (-Abs. 2.3.1) 

Rechte / Belastungen / baubehördli- Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Lei-
che Beschränkungen tungsrecht) Abs. 2.3.1) 

lnstandhaltungsstau /Bauschäden/ ca. 29.300 € c- Abs. 2.4.8) 

Baumängel 

wertbestimmendes Verfahren Sachwertverfahren (-+ Abs. 3.1.2) 

Sachwert 188.000 €(-+ Abs. 3.3.5) 

Ertragswert -€ 

Vergleichswert 216.000 €(---> Abs. 3.4.9) 

Verkehrswert / Wohnflächenpreis 188.000 € (----> Abs. 3.5) / 1.528 €/m2 (----> Abs. 3.5) 

Bodenwert / Bodenwertanteil 16.300 €(-+ Abs. 3.5) / 8, 7 % (-+ Abs. 3.5) 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 
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Die Wertermittlung ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfälti­
gung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftlichen Genehmigung gestattet. Die enthaltenen 
Karten und Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht aus dem Gutachten separiert oder ei­
ner anderen Nutzung zugeführt werden. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

1. Vorbemerkungen und Angaben für Vollstreckungsgericht 

Auftraggeber(in): 

Eigentümer(in): 

Grund der Gutachtener­
stellung: 

Amtsgericht Haldensleben 

- Auftrag durch Beschluss vom 24.04.2025 

xxxxxx xxxxxx 
-zu½ 

XXXXXX XXXXXX und XXX XXXXXXXXX 

- in Erbengemeinschaft an einem ½ Anteil 

Verkehrswertermittlung im Rahmen des Zwangsverste ige­
rungsverfahrens 9 K 9/25 

Tag und Uhrzeit der Orts- 27.05.2025 09.00 - 10.30 Uhr (Innen- und Außenbesicht i-
besichtigung: gung) 

Wertermittlungsstichtag / 27.05.2025 
Qualitätsstichtag: 

Teilnehmer(in) am Orts­
termin: 

Objekt: 

Belegenheit: 

Herr XXXXXXXXX ((Mit)Eigentümer), zeitweise telefonisch 
Frau XXXXXX ((Mit)Eigentümerin) sowie Dipl.- lng.(FH) Marco 
Seidler (Sachverständige Bauingenieure) 

Grundstück mit freistehendem Einfamilienhaus und Carport 
bebaut 

Haldensleber Straße 20 in 39343 Bornstedt 

Das Grundstück ist beim Amtsgericht Haldensleben im 
Grundbuch von Bornstedt, Blatt 453, wie folgt verzeichnet: 

lfd. Nr. Flur Flurstück Lage Größe 

1 5 59/0 Haldensleber Str. 20 814 m2 

Grundbucheintragungen: Abteilung Abs. 2.3.1) 

Mieter(in) / Pächter{in): 

Verwalter(in): 

lfd. Nr. 2 - Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Leitungs­
recht} 

lfd. Nr. 3 - Zwangsversteigerungsvermerk 

zum Bewertungsstichtag sind angabegemäß keine Miet­
oder Pachtverhältnisse vorhanden - das Grundstück ist un­
genutzt 

zum Bewertungsstichtag besteht angabegemäß keine 
(Zwangs}Verwaltung 

Gewerbe, Maschinen und zum Bewertungsstichtag ist keine Gewerbenutzung festge-
Betriebseinrichtungen: stellt worden 

Zubehör (§ 97 BauGB) zum Bewertungsstichtag wurde kein Zubehör festgestellt 
bzw. ist vorhandenen Gegenständen mit einer möglichen Zu­
behöreigenschaft kein beizumessender Wert zuzuordnen 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Hausschwamm: 

Gebäudeversicherung: 

Energieausweis: 

baubehördliche Be­
schränkungen: 

zum Bewertungsstichtag wurde augenscheinlich kein Haus­
schwammbefall festgestellt 

es ist angabegemäß keine Wohngebäudeversicherung für 
das Grundstück vorhanden 

es existiert angabegemäß kein verbrauchs- oder bedarfsori ­
entierter Energieausweis für das Gebäude 

es sind auskunftsgemäß keine baubehördlichen Beschrän­
kungen (Denkmalschutz, Baulasten, Altlasten) vorhanden 

nicht eingetragene Rech- werterhöhende Rechte oder wertrelevante Belastungen oder 
te / Belastungen und sonstige Beeinträchtigungen zu Lasten des Wertermittlungs-
Nutzungsrechte Dritter: objektes (z.B. Überbau) sind nicht bekannt geworden 

Hinweise zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 

Der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung hinsichtlich des Wertniveaus bezieht, ist auf­
tragsgemäß der 27.05.2025 (= Tag der Ortsbesichtigung) als Wertermittlungsst ichtag. Das 
Wertniveau (allgemeine Wertverhältnisse) bestimmt sich nach der Gesamtheit der am Wert­
ermitt lungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnl ichen Geschäftsver ­
kehr maßgeblichen Umstände wie nach der allgemeinen Wirtschaftslage, den Verhältnissen 
am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen des Ge­
bietes. Sämtliche im Gutachten dokumentierten wertrelevanten Eigenschaften des Werter­
mittlungsobjekts sowie Wertermittlungsansätze basieren auf dem genannten Stichtag. 

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebl iche 
Grundstückszustand bezieht. Er entspricht im Regelfall dem Wertermittlungsstichtag, es sei 
denn, dass aus rechtl ichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem 
anderen Zeitpunkt maßgebend ist. Im vorliegenden Fall entspricht der Qualitätsst ichtag dem 
Wertermittlungsstichtag . 

Umfang der Sachverhaltsfeststellungen 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens wurden nur insoweit getroffen, 
wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. Untersuchungen des Baugrundes, von 
Bauteilen, Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen und sonstige bau­
physika lische oder chemische Spezialuntersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer ordnungs ­
gemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen 
Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. Alle Feststellungen von 
mir erfolgen durch entsprechende Inaugenscheinnahme (visuelle Untersuchung). Angaben 
über nicht sichtbare Bauteile oder Baustoffe beruhen auf Auskünften, die mir gegeben wor ­
den sind, bzw. auf vorhandenen Unterlagen . Zerstörende Untersuchungen wurden nicht 
vorgenommen. Alle gemachten Angaben durch die Beteiligten werden nach meiner Ein­
schätzung/ Wertung als richtig unterstellt. 

Es konnte das komplette Grundstück besichtigt und alle baulichen Anlagen in Augen­
schein genommen werden. Das Objekt und das Grundstück konnten somit in einem 
für diese Wertermittlung angemessenen Umfang innen und außen besichtigt werden. 

Seite 7 von 1 03 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Die Berechnungen in diesem Gutachten werden mit Hilfe der EDV durchgeführt und weisen 
meist einige Stellen hinter dem Komma aus. Das dient allein der Nachvollziehbarkeit durch 
den Leser und soll nicht etwa eine übertriebene Genauigkeit vortäuschen, die in Schätzun­
gen nicht enthalten sein kann. Es sind deshalb auch geringfügige Abweichungen bei der 
Darstellung im zweistelligen Nachkommabereich möglich, die jedoch keinen Werteinfluss 
haben. 

Zur sachgerechten Gutachtenerstattung sind Einschätzungen und Beurteilungen erforder­
lich, die durch einen Sachverständigen für Grundstückswertermittlung nicht eriolgen kön­
nen, da juristische Feststellungen und Entscheidungen nicht in dessen Fachgebiet fallen. 
Demnach erfolgen die wertrelevanten Beurteilungen auf der Grundlage sachgerechter An­
nahmen, die auf zumindest aus der Sicht eines Sachverständigen für Grundstückswerter­
mittlung als plausibel und nachvollziehbar angesehen werden. Sollte das Vollstreckungsge­
richt von den gewählten Vorgehensweisen abweichende Beurteilungen für erforderlich er­
achten, wird um dahingehende Weisung gemäß § 404a ZPO gebeten. 

Unterlagen 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im Wesentlichen folgende Unterla­
gen und Informationen zur Verfügung gestellt: 

schriftlich erteilter Auftrag vom 24.04.2025 durch Beschluss vom 24.04.2025 

Grundbuchauszug von Bornstedt, Blatt 453 vom 25.02.2025 

Von den Verfahrensbeteiligten wurden für diese Gutachtenerstellung folgende Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung gestellt: 

- /-

Weiterhin wurden die folgenden Unterlagen, Informationen und Erkundigungen herangezo­
gen: 

die am 27.05.2025 durchgeführte Ortsbesichtigung 

die im Rahmen der Besichtigung und der Gutachtenfertigung ausgeführten Ermitt­
lungen der Rauminhalte und Flächen 

die bei verschiedenen Quellen durchgeführten Markterhebungen und Marktfor-
schungen, betreffend die Nutzungsart des Objektes 

Auszug aus dem Geobasisinformationssystem vom 05.05.2025 

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 06.05.2025 

Auskunft aus dem Denkmalverzeichnis vom 06.05.2025 

Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 08.09.2025 

Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zu vorliegenden Ver­
gleichspreisen in der Kaufpreissammlung vom 05.06.2025 

planungsrechtliche Auskunft der Gemeinde Hohe Börde vom 13.06.2025 

Bodenrichtwertauskunft (online) vom 08.01.2025 über Geodatendienst des Lan­
desamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

Auszug aus den Bauunterlagen durch das Kreisarchiv des Landkreises Börde am 
07.05.2025 

Seite 8 von 1 03 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Auskunft Abwasserzweckverband „Aller-Ohre" zur Erschließungssituat ion vom 
08.05.2025 

Auskunft Heidewasser GmbH zur Erschließungssituation vom 07.05.2025 

Auskunft Avacon Netz GmbH zur Erschließungssituation vom 13.05.2025 

Anlagenrechtsbescheinigung vom 17.06.2011 (Reg.-Nr. 
106.3.2-32345-10-002/2011) durch das Grundbuchamt Amtsgericht Haldensleben 
vom 16.05.2025 

Standortunterlagen (Karten, Marktdaten usw.) durch on-geo GmbH vom 
05.09.2025 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

2. Beschreibung des Wertermittlungsobjektes und der Marktsi­
tuation 

Nachfolgend wird das Wertermittlungsobjekt mit den wesentlichen, für die Wertermittlung 
bedeutsamen, Merkmalen beschrieben. 

2.1. Makro-, Mikrolage und Gemeindekennzahlen 

Bornstedt ist ein Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde des Bundeslandes 
Sachsen-Anhalt. 

Bornstedt mit ca. 416 Einwohnern (Stand: 11 .06.2024)1 liegt ca. 9 km westlich von lrxleben so­
wie in ca. 1 km Entfernung von der Bundesautobahn A 2 (----> Anlage 3 - Übersichtskarte). Die A2 ist 
eine der wicht igsten Ost-West-Verkehrsachsen Deutschlands und verbindet das Ruhrgebiet 
über Hannover, Braunschweig und Magdeburg mit Berlin. 

Die nächstgrößeren Städte sind Haldensleben (ca. 14 km entfernt), Oschersleben (ca. 21 km 
entfernt), die Landeshauptstadt Magdeburg (ca. 23 km entfernt) sowie Helmstedt (ca. 25 km 
entfernt). 

Bornstedt wird von der Bundesstraße B 1 (Braunschweig - Magdeburg) tangiert, die über 
die Anschlussstelle Bornstedt an die Bundesautobahn A 2 angebunden ist. Desweiteren 
liegt der Ort an einer Landstraße, die von Oschersleben über Haldensleben und Calvörde 
nach Oebisfelde führt. Durch den Ort verläuft ein Bachlauf (Graben). 

Bornstedt ist in das Linienbusnetz des Regionalverkehrs integriert mit regelmäßigen Verbin­
dungen nach Magdeburg, Haldensleben, Oschersleben sowie zu den umliegenden Gemein­
den. Der Flughafen Hannover ist ca. 125 km entfernt gelegen. Der nächstgelegene Bahnhof 
befindet sich ca. 5 km entfernt (Dreileben-Drackenstedt) - mit regelmäßigen Verbindungen 
nach Braunschweig bzw. Burg (über Magdeburg). 

Im dörflich geprägten Bornstedt befinden sich keine nennenswerten gewerb lichen oder in­
dustriellen Ansiedlungen . Im regionalen Kontext profitiert Bornstedt vom Speckgürtel Mag­
deburgs, wo sich von Barlebens Technologiepark über lrxleben, Hermsdorf bis Sülzetal leis­
tungsstarke Firmen angesiedelt haben. 

Im Ort befindet sich eine Kindertagesstätte. Alle anderen sonstigen schulischen Einrichtun­
gen, medizinischen Versorgungsträger und auch Einkaufsmög lichkeiten zur Deckung des 
täglichen Bedarfs sind u. a. in Bebertal (ca. 11 km entfernt) oder Niederndodeleben (ca. 13 
km entfernt) vorhanden. Der Einkaufspark „Elbe-Park" an der Autobahn A 2 ist ca. 11 km 
entfernt. 

Die Gemeinde wird als Demografietyp"Wohlhabende Städte und Gemeinden in wirtschaft­
lich dynamischen Regionen" klassifiziert2, zu denen häufig kleinere, ländliche Gemeinden im 
Umfeld größerer Städte gehören, die ein leichtes Wachstum und eine moderater Alterung, 
einen hohen Anteil von Einpersonen-Hausha lten sowie eine hohe Kaufkraft und eine geringe 
Arbeitslos igkeit aufweisen. 

1 https://epaper. wittich.de/frontend/mvc/catalog/by-name/2713/27 13_6_2025 

2 https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/hohe-boerde 
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Geschäftsnummer 
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Das zu bewertende Grundstück (--> Anlage s -Stadtplan) befindet sich in nördlicher Randlage 
von Bornstedt (ca. 350 m vom Zentrum entfernt) - unmittelbar an der durch den Ort verlau­
fenden Landstraße, die in ca. 350 m nordöstlicher Entfernung in die Bundesstraße B1 ein­
mündet. 

Es sind erhöhte Verkehrsimmissionen (Autobahn) festzustellen (--> Abs. 2.4.2 - Lärmbelastung). 

Die Umgebung ist geprägt durch gleichartige Einfamilienhausbebauungen, sanierte 3- und 
4-Seitenhöfe sowie landwirtschaftliche Nutzflächen. Unmittelbar angrenzend befindet sich 
das Grundstück einer Kfz-Werkstatt. Ein (struktureller) Leerstand ist augenscheinlich nicht 
festzustellen. Rückwärtig schließt sich der durch den Ort verlaufende wasserführende Gra­
ben an. 

Eine Bushaltestelle befindet sich ca. 400 m entfernt vom Grundstück. Einkaufsmöglichkeiten 
zur Deckung des täglichen Bedarfs sind fußläufig nicht erreichbar bzw. nicht vorhanden. 

Die Einordnung der Lage berücksichtigt die Struktur der Bebauung, die verkehrsmäßige Er­
schließung, die Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen, das Ausmaß der Durchgrünung 
des Wohngebietes und andererseits Beeinträchtigungen, wie z. B. durch Straßenlärm, Indus­
trieemiss ionen etc. Hinzu kommen Faktoren, die sich aus der historischen Entwicklung der 
Städte ergeben, wie am Ort besonders geschätzte Adressen. 

Fazit: 

Für die vorliegende Nutzung schätze ich die Lage insgesamt als einfache Wohnlage mit 
Tendenz zur mittleren Wohnlage ein, bei der den Vorteilen (z. B. gute überregionale Anbin­
dung, naturnahe Umgebung) deutliche Nachteile (z. B. Immissionsbelastung, Versorgungs­
defizite (keine Einkaufsmöglichkeiten, keine medizinische Versorgung, begrenzte kulturelle 
und Freizeitangebote)) gegenüberstehen. 

2.2. Marktsituation 

Der Landkreis Börde erreicht das höchste verfügbare Einkommen in Sachsen-Anhalt mit 
24.420 € pro Kopf (2022). Dies liegt 6, 1 % über dem Landesdurchschnitt von 23.010 €.3 

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Börde lag im April 2025 bei 5,6 %. Im Vorjahresver­
gleich (April 2024: 5,4 %) ist dies ein leichter Anstieg. Der Landkreis Börde weist damit die 
niedrigste Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt auf.4 

Der Einfamilienhausmarkt in der Gemeinde Hohe Börde zeichnet sich durch eine starke 
und anhaltende Nachfrage aus, die maßgeblich durch die attraktive Lage im Speckgürtel 
von Magdeburg geprägt ist. Die Nachfrage wird von verschiedenen Zielgruppen getragen: 
Familien mit Kindern, die mehr Platz und ein naturnahes Umfeld suchen, Berufspendler aus 
Magdeburg, die von der guten Verkehrsanbindung profitieren, sowie Kapita lanleger, die auf 
stabile Renditen in einem wachsenden Markt setzen. 

3 bttps·//statistik sachsen-anhalt de/fHeadmin/Bibliothek/Landesaemter/Stal.a/startseite/Themen/Gesamtrech­
nung/BerichteNolkswirtschaftlicbe Gesamtrechnung/6P105 2022-A.pdf 
https ://de .statist a.com/statist ik/daten/stu die/1596425/umfrage/hoechste -einkommen-pr ivater-hausha tte-je -ein­
wohner-kreise- in-sachsen-anhalt/ 

4 httpsJ /www.arbeitsagentur.de/vor-ort/sachsen-anhalt-nord/presse/2025-49-der-arbe itsmarkt -im-l andkreis-bor­
de-im-april -2025 
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Die Gemeinde Hohe Börde weist per Ende 2023 einen Wohnungsbestand von 9.609 Einhei­
ten auf. Dabei handelt es sich um 5.297 Einfamilienhäuser und 4.312 Wohnungen in Mehr­
familienhäusern. Die Einfamilienhaus-Quote liegt damit bei rund 55,1 % und ist somit im 
bundesweiten VeĽleich (30 %) stark überdurchschni�lich (Quelle: Fahrländer Paľner AG). 

Der Gutachterausschuss veröÏentlichte folgende Entwicklung von durchschni�ichen 
Wohnflächenpĸisen für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Baujahr 
nach 1990 sowie den einzelnen Regions pen: 

hb. 1: Entwicklung yhnflächenp�ise (q) 

Es ist ein deutlicher Anstieg der Preise in Doĺlage bis 2022 gefolgt von einem deutlichen 
Preisrückgang ab dem Jahr 2023 erkennbar. Demnach beträgt der durchschnittliche »hn­
flächenpreis 1.9` ým2 für die ObjektaĿ in DoĻlagen. 

Die aŗuellen Duķhschni�angebotspĹise für Einfamilienhäuser in der Gemeinde Hohe 
Börde bewegen sich je nach Quelle zwischen 786 þm2 und 3.155 ÿm2.5 Konkret zeigen die
verschiedenen Oŀsteile unterschiedliche Preisniveaus: 

lrxleben: 2.020 Ām2 (Spanne: 808 €/m2 - 3.273 ām2) 

■ Hohenwarsleben: 2.335 €/m2 (Spanne: 1.187 Ăm2 - 3.044 ăm2)

Bornstedt: 1.425 Ąm2 (Spanne: 570 ąm2 - 2.257 Ćm2) 

Die Preisentwicklung 2024/2025 zeigt eine leichte Korrektur nach unten: Hauspreise sanken 
um -2, 79% bis -5,60% im Jahresvergleich, was auf eine Marktberuhigung nach den starken 
Anstiegen der Vorjahre hindeutet. 

Das Preisniveau von Wohneigentum (durchschni�liche Neubauten) liegt gemäß den hedo­
nischen BeweŁungsmodellen von Fahrländer Pałner (FPRE) (11/2025) in der Gemeinde 
Hohe Börde bei den Einfamilienhäusern bei 2.Þ1 ćm2. 

Der Gu�chterausschuss veröÐentlicht in seinem Dashbord6 für 2024 einen mi�leren ·r­
gleichspreis von 1.380 Ĉm2 Wohnfläche für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit 
einem Baujahr ab 1991 in Doļlagen im Landkreis Börde. 

s h¯ps://½.immowelt.de2mmobilienp�ise/sachsen-anhaêhohe-borde-39167 /ad OB de 10259?m=price_map _n­
eigh�rhood_breadcqmb_price_map_ci± 

6 h°psJ /w¼.geodaten��al.sachsen-anhalt.de/po�al4ar¤i¡app¢dash board£ 
0cc339b6013c43788cdbe98c923fa6Ì 
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Geschäftsnummer 
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Das Angebot ist weiterhin begrenzt, da Neubaulandausweisungen in der Gemeinde be­
schränkt sind und eine kontrollierte Entwicklung verfolgt wird.7 

Die typischen Käufer sind : 

Familien im mittleren Einkommensbereich (profitieren vom höchsten verfügbaren 
Einkommen in Sachsen-Anhalt) 

Berufspend ler nach Magdeburg (ca. 20-25 Minuten Fahrzeit) 

Regionalrückkehrer und Zuzügler aus anderen Bundes ländern 

Kapitalan leger, die auf die stabile demografische Entwicklung setzen 

Fazit: 

Der Einfamilienhausmarkt in der Gemeinde Hohe Börde ist charakterisiert durch eine anhal­
tend hohe Nachfrage bei begrenztem Angebot, moderate Preise im regionalen Vergleich mit 
leichter Korrektur 2024/2025, sowie strukturell positive Rahmenbedingungen durch demo­
grafische Entwicklung und wirtschaftliche Stärke. Die Lage im Magdeburger Speckgürtel mit 
guter Verkehrsanbindung macht die Region besonders für Familien und Pendler attrakt iv. 

7 httpsJ/www.hoheboerde .de/fileadmin/download/Baule itplanungen/Bauleit _erledigt/HB _F _Plan_Ausfertigun­
g_Begruendung _gschuetzt.pdf 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
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2.3. Rechtliche Gegebenheiten 

Unter den rechtlichen Gegebenheiten versteht man die Bindung des Grundstückes an das 
private und öffentliche Recht. 

2.3.1. privatrechtliche Situation 

Hinweis: Es werden bei dieser Verkehrswertermittlung auf Grund 
versteigerungsrechtlicher Bedingungen keine Rechte bzw. 
Belastungen berücksichtigt. Das bedeutet, dass das 
Grundstück bzw. Erbbaurecht als Gegenstand der 
Versteigerung im Sinne der §§ 55, 20 ZVG bewertet wird. 

Abt. II des Grundbuchs: In Abteilung II des Grundbuchs sind folgende Eintragungen 
enthalten (aus Datenschutzgründen werden die Eintragungen in dem 

Grundbuch -Blatt nur verkürzt wiedergegeben): 

lfd. Nr. 2 - Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Lei­
tungsrecht) 

„Beschränkte persönliche Dienstbarkeit ( ... 20-kV-Freileitung 
mit Maststandort, einschließ/ich Bau-und 
Einwirkungsbeschränkungen innerhalb des Schutzstreifens; 
Betretungs - und Benutzungsrecht) gemäß § 9 GBBerG, §§ 1, 
4 SachenR-DV für die E. ON Avacon AG mit Sitz in Helmstedt. 
Unter Bezugnahme auf die Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung des Landesverwaltungsamtes 
Halle (Saale) vom 17.06.2011 (Reg. -Nr.: 
106.3.2-32345-10-00212011 Gemarkung Bornstedt) ... " 

Eine Berücksichtigung dinglich gesicherter Lasten und Be­
schränkungen ist bei einer Wertermitt lung im Zwangsverstei ­
gerungsverfahren nicht erforderlich, da der Wert dahin gehend 
regelmäßig fiktiv unbelastet ausgewiesen wird und ggf. fest­
zustellende Werteinflüsse gesondert ermittelt und ausgewie­
sen werden. 

Das Leitungsrecht beinhaltet entsprechend der zu Grunde 
liegenden Bewilligung eine Stromleitung (Freileitung), welche 
von den straßenseitig gegenüberliegenden landw irtschaftli­
chen Nutzflächen verläuft und an der nördlichsten Grund­
stücksecke das Bewertungsgrundstücks (Flurstück 59) tan­
gieren sollte - inkl. eines Betonmastes auf dem Bewertungs­
grundstück (vgl. Abb. 2). In der Bewilligungserklärung wird dafür 
ein Schutzbereich von 5 m2 auf dem Bewertungsgrundstück 
angegeben. 

Vor Ort wurde jedoch festgestellt , dass der Leitungsverlauf 
bereits vor dem Bewertungsgrundstück ins Erdreich bzw. den 
Straßenkörper verspringt. Auf dem Bewertungsgrundstück 
sind keine oberflächlichen Stromversorgungseinrichtungen 
festzustellen. 
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Abb. 2: Darstellung Leitungsverlauf in Bewilligungserklärung 

--~ .. Abb. 3: Ubertragung der Darstellung des theoretischen Leitungsverlaufs in 
Auszug aus Geobasisinformationssystem 

Der Netzbetreiber stellte einen aktuellen Leitungsplan zur 
Verfügung (vgl. Abb. 4), aus dem erkennbar ist, dass die 
unterirdische{n) Stromleitung(en) das Bewertungsgrundstück 
im nördlichsten Grundstücksbereich tangieren (Markierung 
roter Pfeil). 

Seite 15 von 103 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Abb. 4: tatsächlicher unterirdischer Leitungsverlauf 

Im vorliegenden Fall komme ich zu der Auffassung, dass sich 
das Leitungsrecht in keiner bzw. einer vernachlässigbaren 
Größenordnung auf das gegenständliche Grundstück aus­
wirkt, weil: 

Die wirtschaftliche Nutzbarkeit wird aufgrund der 
Lage nicht bzw. unwesentlich eingeschränkt. 

Eine Bebauung des Grundstücks ist im betreffenden 
Bereich aufgrund der baurechtlichen Vorgaben oh­
nehin nur eingeschränkt bzw. nicht möglich. 

Durch das Leitungsrecht entstehen keine Immissi­
onsbelastungen. 

Zukünftige Beeinträchtigungen (z. B. durch Instand­
haltung) werden durch den Berechtigten entschä­
digt. 

Deshalb ergibt sich aus dem Leitungsrecht kein quantifizier­
barer Werteinfluss, der über die Genauigkeitsanforderungen 
einer Verkehrswertermittlung hinausgeht. 

lfd. Nr. 3 -Zwangsversteigerungsvermerk (9 K 9/25) 

Der Vermerk hat keinen Werteinfluss, da er nach der 
Zwangsversteigerung von Amts wegen gelöscht wird. 
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Abt. III Grundbuch: 

Bodenordnungsver­
fahren (Sanierung / 
Umlegung/ Enteignung) 

nicht eingetragene 
Rechte / Belastungen: 

Miet-/ 
Pachtverhältnisse: 

Im Normalfall einer Verkehrswertermittlung sind diese ohne 
Bedeutung für den Verkehrswert, da sie in der Regel aus der 
individuellen Situation des jeweiligen 
Grundstückseigentümers herrühren und keine allgemeinen 
Belastungen darstellen. Die ggf. eingetragenen Hypotheken, 
Grund- und Rentenschulden werden vom 
Vollstreckungsgericht gewürdigt und bleiben für die 
Verkehrswertermittlung generell unberücksichtigt. 

Im Übrigen wird auch zur Wahrung einschläg iger 
datenschutzrechtlicher Vorgaben darauf verzichtet, die 
Eintragungen in der Dritten Abteilung wiederzugeben. 

Gemäß Auskunft der Gemeinde Hohe Börde ist das Grund­
stück zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungs­
verfahren einbezogen. 

Anhaltspunkte für werterhöhende Rechte zugunsten des 
Wertermittlungsobjektes oder wertrelevante Belastungen oder 
sonstige Beeinträchtigungen zu Lasten des 
Wertermittlungsobjektes sind nicht bekannt geworden. 

Die auf dem Grundstück vorhandenen duldungspflichtigen , 
der grundstückseigenen Versorgung dienenden Leitungen 
örtlicher Leitungsbetreiber bedürfen keiner dinglichen 
Sicherung. 

Es ergaben sich bei der Ortsbesichtigung keine Anzeichen für 
Miet- oder Pachtverhältnisse. Das Objekt wird angabegemäß 
seit ca. 1,5 Jahren nicht mehr genutzt. 

2.3.2. öffentlich-rechtliche Situation 

Denkmalschutz: 

Baulasten: 

Gemäß schriftlicher Auskunft der Unteren Denkmalschutzbe­
hörde des Landkreis Börde Land ist das Grundstück nicht im 
Denkmalverzeichnis erfasst. 

Gemäß schriftlicher Auskunft des Bauordnungsamtes des 
Landkreis Börde liegen für das Grundstück keine Eintragun­
gen im Baulastenverze ichnis vor. 
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Altlasten: 

Darstellung im 
Flächennuĭungsplan (§ 
5 BauGB) (vorbereitende 
Bauleitplanung): 

Gemäß schriilicher Auskunj des Umweltamtes des 
Landkreis Börde liegen für das Grundstück keine 
Eintragungen im AltlastenveÎeichnis vor. 

Das Grundstück wurde nicht auf das érhandensein von 
umwettgefährdenden Altlasten im Boden oder in den 
Baulichkeiten untersucht. Es ist nicht Aufgabe eines 
êÉermittlungsgutachtens, entsprechende Untersuchungen 
durchzuführen, da diese Aufgabe nur von Spezialinstituten 
ausgeübt werden kann. Erkenntnisse über die Existenz 
solcher Altlasten wuÈen dem Sachverständigen nicht 
mitgeteilt und sind in den vorliegenden Unterlagen nicht 
enthalten. Anhaltspunåe für solche Belastungen waren bei 
der Besichtigung nicht erkennbar. Der èrkehrsweÊ wird unter 
der Annahme der Freiheit von umwettgefährdenden 
Belastungen ermiīelt. 

Gemäß Auskunk der Gemeinde Hohe Börde befindet sich das 
Grundstück in einem Flächennutzungsplan und wird zum ãil 
als Mischgebiet (2/3) und zum Teil als Grünfläche (1 /3) 
ausgewiesen. 

Aus dem Flächennutzungsplan ergibt sich noch kein 
unmiĬelbares Baurecht, da dieser keine Rechtsnorm darstellt, 
sondern lediglich eine veÍaltungsinterne Maßnahme eigener 
AË, die die Gemeinde bei der Aufstellung ihrer B-Pläne 
bindet. Baurecht wird entweder durch einen verbindlichen 
Bauleitplan (Bebauungsplan; vgl. § 30 BauGB) erzeugt oder 
ergibt sich für Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten OÌsteile - sofern ein Bebauungsplan noch nicht 
erstellt wurde - aus§ 34 BauGB. 
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Festsetzungen im 
Bebauungsplan (§ 9 
BauGB) (verbindliche 

Bauleitplanung): 

Bauordnungsrecht: 

weitere Satzungen und 
Baugebote: 

Landschafts-, Natur­
und Gewässerschutz: 

Ein Bebauungsplan (B-Plan) ist eine gemeindliche Satzung, 
die als Rechtsnorm gegenüber jedermann gilt und „Parzellen­
scharf" für jedes Grundstück seines Plangebiets festsetzt, 
was bauplanungsrechtlich erlaubt ist. Für den Bereich des 
Bewertungsobjektes besteht jedoch kein (qualifizierter) Be­
bauungsplan. 

Mangels fehlender Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung im Bebauungsplan kann daher die Zulässigkeit von 
Bauvorhaben allein nach den entsprechenden Vorschriften 
des BauGB beurteilt werden. So ist für die im „Zusammen ­
hang bebauten Ortsteile " der§ 34 BauGB und für das Bauen 
im „Außenbereich" der§ 35 BauGB heranzuziehen. 

Gemäß der Auskunft der Gemeinde Hohe Börde befindet sich 
das Grundstück im Innenbereich(§ 34 BauGB). Nach§ 34 (1) 
sind Vorhaben zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umge­
bung einfügen und die Erschließung gesichert ist. 

Nach § 34 (2) beurteilt sich die Zulässigke it der Vorhaben al­
lein nach der näheren Umgebung, wenn deren Eigenart einem 
defin ierten Baugebiet [im Sinne § 5 (2) BauGB und in der Fol­
ge den Festlegungen der Baunutzungsverordnung - BauNVO 
- insbesondere § 17 BauNVO] entspricht. 

Es ist für das Grundstück zum Wertermittlungsstichtag zu un­
terstellen, dass es sich entsprechend der Lage um eine Bau­
fläche in einem allgemeinen Wohngebiet handelt, in dem 
Nutzungen zulässig sind, die der zum Besichtigungstermin 
vorgefundenen entsprechen. 

Eine weitere Bebauung des Grundstücks ist nach Art, Größe 
und Lage der bestehenden Bebauungen augenscheinlich auf 
die Errichtung von Nebengebäuden begrenzt. 

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die 
Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit eventuell 
vorhandenen Bauzeichnungen und -genehmigungen wurde 
nicht geprüft. Bei dieser Wertermittlung wird die materielle 
und formelle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen 
vorausgesetzt. 

Es wird davon ausgegangen, dass keine 
Erhaltungssatzungen i.S.d. §§ 172-1 7 4 oder städtebau liche 
Gebote i.S.d. §§ 175- 179 BauGB vorliegen. Gegenteiliges 
wurde bei den Erhebungen bei der Gemeinde Hohe Börde 
nicht bekannt. 

Gemäß schriftlicher Auskunft der Gemeinde Hohe Börde 
befindet sich das Grundstück in keinem Landschafts- , Natur­
und Gewässerschutzgebiet. 
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Hochwasser(schutz) / 
Naturgefahren: 

Entwicklungszustand: 

Gemäß Auskunft der Gemeinde Hohe Börde bestehen für das 
Grundstück diesbezüglich keine besonderen Auflagen oder 
Einschränkungen der Bebaubarke it. 

Entsprechend der Naturgefahren-Analyse (-+ Anlage 9) sind sehr 
geringe Gefährdungen bezüglich eines 
Hochwasserereignisses zu erwarten. Diese bezieht sich auf 
den durch Bornstedt verlaufenden, ca. 3,5 km langen 
„Röthengraben", einem Wasser- bzw. Entwässerungsgraben 
der zur Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen und 
zum Hochwasserschutz in der Region dient. 

Unter Entwicklungszustand versteht man allgemein die 
wertmäßige Entwicklungsstufe des Grund und Bodens unter 
Berücksichtigung planungsrechtlicher und tatsächlicher 
Wertkriterien. In der Regel hängt der Wert eines Grundstücks 
direkt von dem objektiven Nutzen ab, den es für den 
jeweiligen Nutzungsberechtigten erbringt. So reicht diese 
Wertskala von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
über Bauerwartungs - und Rohbauland bis zu baureifem Land, 
welches direkt und unverzüglich der jeweils planungsrechtlich 
zulässigen Bebauung zugeführt werden kann. 

Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. 
Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaften, 
insbesondere der vorhandenen Erschließung, sowie dem 
örtlichen Verhalten auf dem Grundstücksmarkt ergibt sich der 
Grundstückszustand „erschließungsbeitragsfreies 
baureifes Land für Wohnen und Gewerbe im Mischgebiet". 

Insgesamt kann die Zulässigkeit von Bauvorhaben nur 
anhand der Prüfung im Einzelfall entschieden werden. 

Seite 20 von 103 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Beitrags- und 
Abgabensituation: 

Für den abgabenrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die 
Pflicht zur Entrichtung von nichtsteuerlichen Abgaben 
maßgebend. 

Im Bereich des Bewertungsobjektes gelten die Grundstücke 
mit der Erschließung über die „Haldens leber Straße" nach 
Auskunft der Gemeinde Hohe Börde als endgültig 
erschlossen im Sinne des Baugesetzbuches. 

In Sachsen-Anhalt wurden die Straßenausbaubeiträge 
rückwirkend zum 1. Januar 2020 abgeschafft . Das bedeutet, 
dass Gemeinden seit diesem Datum keine Beiträge von 
Eigentümern für den Ausbau, die Verbesserung oder 
Erneuerung von Straßen mehr erheben dürfen, wenn die 
Beitragspflicht nach dem 31. Dezember 2019 entstanden ist. 
Durch die Anwendung des BauGB können für 
Grundstückseigentümer grundsätzlich weitere Aufwendungen 
(z. B. Erschließungsbeiträge) entstehen, die im vorliegenden 
Fall nicht zu erkennen sind bzw. nach Auskunft der Gemeinde 
Hohe Börde kurz- und mittelfr istig nicht entstehen. 

Gemäß den Auskünften der Gemeinde Hohe Börde sind auch 
keine rückständigen Erschließungsbeiträge gern.§ 127 ff. 
BauGB bekannt. 

Gegebenenfalls wird davon ausgegangen, dass valutierende 
„öffentliche Lasten" bei der Aufteilung des Kaufpreises für das 
diesbezüglich unbelastete Grundstück an den oder die 
Beitragsgläubiger ausgeglichen werden bzw. die Forderungen 
im Rahmen des „geringsten Gebotes" im 
Zwangsversteigerungsverfahren befriedigt werden. 

2.4. Tatsächliche Eigenschaften 

2.4.1. Form, Größe und topografische Lage 

Bei der Ortsbesichtigung waren keine Grenzmarkierungen in Form von Grenzsteinen oder 
Messpunkten erkennbar. Beim Ortsaufmaß wurde eine hinreichend genaue Übereinstim­
mung der Lage, der Bebauung und der Grundstücksgrenzen mit den im Auszug aus dem 
Geobasisinformationssystem dargestellten Grundstücksgrenzen festgestellt. 

Das 814 m2 große Grundstück ist insgesamt trapezförmig - annähernd rechteckig geformt 
(-> Anlage 7 -Auszug Geobasisinformationssystem). Die Straßenfrontlänge an der „Haldensleber 
Straße" beträgt ca. 18,5 m und die Grundstückstiefe beträgt i.M. 44 m. 

Die topogra fische Lage ist augenscheinlich annähernd eben. 

Das Grundstück wird im Nordwesten durch die „Haldensleber Straße" respektive einen 
Gehweg begrenzt. Im Südosten schließt sich ein annähernd gleichartig bebautes Einfamili­
enhausgrundstück an. Im Südosten grenzen Grünflächen und daran anschließend landwirt­
schaftlich genutzte Grundstücke an. Im Nordosten grenzt ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus mit 
angrenzender (gewerblicher) Kfz-Werkstatt an. 
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2.4.2. Lärmbelastung 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Als Lärmbelastung wird meist Lärm von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen (Bundesauto­
bahnen, Bundes- , Landes-, Gemeindestraßen und Parkplätzen), von Schienenverkehr sowie 
von Flugzeugen bezeichnet. Eine solche besondere Immissionsbelastung war bei der Orts­
besichtigung durch die naheliegende Autobahn A2. feststellbar. 

Für die Gemeinde existiert die Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen 
(2022) in Sachsen-Anhalt 8, mit der durch die Städte und Gemeinden Betroffenheitsstatisti­
ken erstellt und die Lärmsituation bewertet werden. 

Danach wird der Bereich des betreffenden Grundstücks wie folgt dargestellt: 

Abb. 6: Darstellung Lärmkart ierungs 

In der Auswertung ist festzustellen, dass der Bereich des Bewertungsgrundstücks tagsüber 
(60 dB(A) bis 69 dB(A)) und nachts von Lärm (55 bis 59 dB (A)) betroffen ist. Diese Lärmbe­
lastung betrifft nicht den Bereich des Wertermittlungsobjektes, sondern die weite Teile der 
Ortslage. 

Aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe einer KfZ-Werkstatt ist ggf. ebenfalls mit entspre­
chenden Immissionsbelastungen zu rechnen. Während der Ortsbesichtigung wurden dies­
bezüglich aber keine weiteren außergewöhnlichen Immissionen festgestellt. 

Die Recherche zeigt, dass vereinzelte Untersuchungen von Gutachterausschüssen zu den 
Auswirkungen von Lärm auf Immobilienwerte existieren, diese jedoch nicht systemat isch, 
annähernd aktuell oder flächendeckend durchgeführt werden. 

8 https://lau.sachsen-anhalt.de/fachthemen/immissionsschutz/physikalische-einw irkungen/laerm/laermminderungspla­
nung/aktuelles-zur-4-stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022 

9 https://lau.sachsen-anhalt.de/f ileadmin/Bibliothek/Politik_und _ Verwaltung/M LU/LAU/FACHTHEMEN/physika li­
sche_Elnwirkungen/Laerm/Lärmminderungsplanung/Stufe _ 4/LK_R4/2022-10-05/Statistikbericht _Hohe_Boerde.pdf 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Da die ganze Ortslage typischerweise durch ein höheres Lärmniveau geprägt ist und dies 
sich in den dort erzielten Kauffällen niederschlägt, bildet der abgeleitete zonale Bodenricht­
wert diese Lagequalität im Durchschnitt bereits ab. Der Lärmeinfluss ist dann „mittelbar" im 
Richtwert enthalten , weil er das allgemeine Preisniveau der Zone mitbestimmt. Eine darüber 
hinausgehende Berücksichtigung erfolgt nicht. 

2.4.3. Bebauung, Nutzung und Drittverwendungsfähigkeit 

Auf dem Grundstück befinden sich im Wesentlichen folgende bauliche Anlagen mit den an­
gegebenen Nutzungen: 

Einfamilienhaus mit rückwärtiger Terrasse -+ Wohnnutzung mit ca. 123 m2 Wohn­
fläche (--+ Anlage 1 - Wohn-/Nutzflächenberechnung) 

Carport -+ Pkw-Stellplatznutzung mit ca. 41 m2 Nutzfläche 

Das freistehende Einfamilienhaus befindet sich traufständig ca. 9,50 m hinter der straßensei­
tigen Grundstücksgrenze. Dieser Bereich ist als eingefriedeter Vorgarten ausgebildet , bei 
dem die Zuwegung zum Haus mit Betonsteinpflaster und die Zufahrt zum Carport mit Ra­
sengitterste inen aus Beton befestigt ist. Zwischen dem nordöstlichen Giebel des Einfamili­
enhauses und der nordöstlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein Carport, dessen Flä­
che mit Betonste inpflaster befestigt ist. 

Der Zugang und die Zufahrt zum Grundstück erfolgen von der „Haldensleber Straße" aus 
durch eine Holzlattenzaunan lage mit Holzlattentür und doppelflügel iger Toranlage. 

Das Einfamilienhaus wurde angabegemäß ursprünglich zu Wohnzwecken (eigen)genutzt, ist 
jedoch zum Wertermittlungsstichtag bzw. seit ca. 1,5 Jahren ungenutzt. 

Der rückwärtige Grundstücksbereich ist mit Ausnahme der sich am Einfamilienhaus an­
schließenden Terrasse (Befestigung mit Betonverbundsteinpflaster) unbefestigt und als 
Grünfläche (mit Solitärpflanzungen) angelegt. Hier befinden sich u. a. ein Geräteschuppen 
aus Holz sowie entsprechend den vorliegenden Bauunterlagen wahrsche inlich eine Regen­
wasser-Z isterne. 

Das Grundstück wird durch einfache Zaunanlagen (Holzlattenzaun, Holzschwartenzaun, 
Holzsichtschutzelemente) sowie Heckenbepflanzungen eingefr iedet. 

überdachte Pkw-Stellplatzmöglichkeiten sind auf dem Grundstück im Bereich des Carports 
und nicht überdacht auf der befestigten Fläche vor dem Carport vorhanden. 

Die baulichen Anlagen und die Außenanlagen stellen sich in einem in den vergangenen Jah­
ren nicht mehr instand gehaltenen Zustand dar. Es ist ein lnstandhaltungsstau erkennbar. 

Ausgehend von der Gebäudeart und der Grundr issgestaltung ist für das Einfamilienhaus 
grundsätzl ich eine Nutzung zu Wohnzwecken (wohnwirtschaftliche Nutzung) als nachhal­
tige Nutzung zu unterstellen und keine Renditeerwartung vorauszusetzen. 

Für die nachfolgende Wertermittlung wird ein Zustand des Objektes unterstellt, der die 
nachhaltige Nutzbarkeit gewährleistet. Diese Überlegungen werden berücks ichtigt, indem 
Herstellungskosten und Alterskorrekturen angesetzt werden, wie sie sich bei einem (fiktiv) 
instand gesetzten Gebäude ergeben würden . Die anfallenden Kosten für die Beseitigung der 
lnstandhaltungsrückstände werden als besondere objektspez ifische Grundstücksmerkmale 
wertm indernd berücksichtigt. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Die Drittverwendungsfähigkeit der Immobilie wird unterstellt, wenn 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

eine anderweitige Nutzung ohne wesentliche Umbaumaßnahmen möglich ist oder 

bei Beibehaltung der derzeitigen Nutzung auch in Zukunft gegeben ist. 

Drittverwendung im engeren Sinne ist die Möglichkeit, eine Immobilie zu einem beliebigen 
Zeitpunkt einer anderen Nutzung zuzuführen. Dabei sollte der Kostenaufwand zur Umnut­
zung gering sein. Dies folgt der Überlegung, dass die Nutzung der Immobilie während der 
gesamten wirtschaftlichen (Rest-)Nutzungsdauer möglichst störungsfrei erfolgen sollte. 

Die Drittverwendungsfähigkeit ist im Rahmen der vorhandenen Nutzung gegeben. Die Ver­
mietbarkeit, Verwert- / Veräußerbarkeit werden als normal beurteilt. 

Die Vermietbarkeit, Verwert- / Veräußerbarkeit wird aufgrund der in Abs. 2.2 beschriebe ­
nen Marktsituation sowie des baulichen Zustandes als 

sehr schlecht - schlecht - ausreichend - mittelmäßig / normal - gut - sehr gut 

beurteilt. 

2.4.4. Erschließungszustand 

Das Grundstück wird durch die „Haldensleber Straße", deren Fahrbahn im Bereich des Be­
wertungsgrundstücks mit einem Asphaltbelag befestigt ist, erschlossen. Befestigte Gehwe­
ge (Beton- und Natursteinpflaster) sowie eine Straßenbeleuchtung sind vorhanden. 

Das Grundstück befindet sich nach Auskunft der Gemeinde Hohe Börde an einer öffentlich­
recht lich gewidmeten Straße. Eine Zufahrt zum Wertermitt lungsobjekt von der „Haldensleber 
Straße" aus ist gegeben. 

Die folgenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind gemäß den Angaben der zum Orts­
termin anwesenden Person(en) bzw. der Versorgungsträger in der Straße vorhanden: 

Wasserversorgung 

Abwasserentsorgung 

Stromversorgung 

Telefon 

und stellen somit eine ortsübliche Erschließungssituation10 dar. 

2.4.5. Gebäude und Außenanlagen 

Die Baubeschreibung ist von mir anhand der gegebenen Erklärungen sowie der vorgenom­
menen Ortsbes ichtigung nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt worden . Sie gilt 
jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaft des bewerteten Objektes im Sinne des Gesetzes. 
Vielmehr stellt diese Baubeschreibung nur eine äußerst grobe Beschreibung der wichtigsten 
verwendeten Baustoffe und Bauteile dar, soweit diese von mir eingesehen werden konnten. 
Beschrieben werden stichpunktartig die vorherrschenden Ausführungen, die jedoch in Teil­
bereichen abweichen können. 

10 Erschlossen ist ein Grundstück nach§ 131 Abs . 1 BauGB, wenn der Eigentümer die tatsächl iche und rechtliche 
Möglichkeit hat, von einer Erschließungsanlage (Straße, Versorgungsleitungen usw.) aus, eine Zufahrt bzw. einen 
Zugang zu dem Grundstück zu nehmen. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
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Auch erfüllt die Beschreibung der baulichen Anlagen nicht den Zweck eines Bauschaden­
gutachtens; nur solche Mängel oder Schäden, die visuell erkennbar waren, sind hier aufge­
listet. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits­
schädigende Baumaterialien wurden nicht vorgenommen. Visuell waren keine solchen 
Schädlinge zu erheben. 

Es wurden keine Untersuchungen hinsichtlich der Standsicherheit, des Schall- und Wärme­
schutzes, des Befalls durch tierische oder pflanzliche Schädlinge und schadstoffbelastender 
Baustoffe durchgeführt, die in die Substanz eingreifen. Ein Befall durch Echten Haus­
schwamm konnte augenscheinlich nicht festgestellt werden. Diese Feststellung bezieht sich 
lediglich auf eine visuelle Untersuchung sichtbarer Gebäudebereiche. Gegebenenfalls sind 
Spezialgutachten einzuholen. Für nicht besichtigte oder nicht zugängliche Bereiche wird un­
terstellt, dass der während der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Bereiche über­
tragbar ist und ansonsten Schäden - und Mängelfreiheit besteht. Ich übernehme demgemäß 
keine Haftung für das Vorhandensein von Baumängeln , die in diesem Gutachten nicht auf­
geführt sind. In diesem Gutachten enthaltene Aussagen diesbezüglich sind nur im Sinne ei­
nes Hinweises zu werten. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen , dass von mir keine Funktionsprüfungen der techni ­
schen Einrichtungen (Heizung, Wasserversorgung, Elektro etc .) vorgenommen wurden. Es 
wird angenommen, dass diese Anlagen sich im funktionsfähigen Zustand befinden. 

Es konnten folgende keine wertrelevanten Modernisierungsmaßnahmen am Einfamilien­
haus festgestellt werden. 

Beschreibung und Zustand der baulichen Anlagen 

Das Einfamilienhaus wurde ca. 2007 errichtet. Es stellt sich als bauzeittypisches nicht unter­
kellertes Massivgebäude mit einem Vollgeschoss und einem ausgebauten Dachgeschoss 
dar. Die lichten Raumhöhen betragen im EG ca. 2,58 m und im DG ca. 2,24 m (Drempelhöhe 
ca. 1,51 m). 

Die Raumaufteilung besteht aus einem Wohnraum (mit angrenzender nicht überdachter Ter­
rasse), einer Dusche/WC , einer Küche, einem Flur sowie einem Abstellraum im Erdgeschoss 
und drei Wohnräumen , einem Bad/WC und einem Flur sowie einem nicht ausgebauten 
Spitzboden im Dachgeschoss. 

Es handelt sich um eine baujahrestypische, zeitgemäße Grundr issgestaltung mit ausrei­
chend natürlicher Belichtung und Belüftung sowie Erfüllung funktioneller Anforderungen. 

Bauausführung und Ausstattung 

Fundamente : 

Außenwände / Fassade: 

Dachform / Eindeckung: 

wahrscheinlich Streifenfundamente aus Beton 

massive Wandkonstruktion wahrscheinlich aus Ziegelmau­
erwerk (36,5 cm) mit Strukturputz und Anstrich; Buntste in­
socke lputz 

Satteldach als Pfettenkonstruktion mit (Beton)Ziegeleinde­
ckung und Dachentwässerung (Titanzink); Zwischenspar­
rendämmung und Wärmedämmung der obersten Ge­
schossdecke 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
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Fenster: 

Außentüren: 

Innenwände: 

lnnenwandverkleidu ng: 

Geschossdecke: 

Deckenverkleidung: 

Fußboden/ -belag: 

Geschosstreppen: 

Innentüren: 

Elektroinstallation : 

sanitäre Installat ion: 

Beheizung / Warmwasser: 

isolierverglaste Kunststofffenster; Außenjalousien (EG); Au­
ßenfensterbänke aus Aluminium und Innenbänke aus Wert­
zalith oder Naturstein 

Dachflächenfenster aus Holz (DG) 

3-fach verriegelte Alu-/Kunststofftür mit Glasausschnitt 

abschließbare Fenstertür zur Terrasse 

massive Wandkonstruktion (Wandstärke ca. 11,5 - 24 cm) 
bzw. im Dachgeschoss als Trockenbaukonstruktionen (ca. 
12,5 cm) 

Glättputz mit/ohne Anstrich und/oder Tapete 

Bad/WC (DG), Dusche/WC (EG) mit Fliesenbelag (raum­
hoch) 

Küche (EG) mit Fliesenspiegel 

wahrscheinlich Holzbalkendecke 

Glättputz mit/ohne Anstr ich und/oder Tapete 

wahrscheinlich schwimmender Estrich/Beton mit bauzeit­
typischem Fliesenbelag im Erdgeschoss 

Wohnzimmer (EG) mit Teppichbelag 

wahrscheinlich OSB-Platten mit Wärmedämmung mit bau­
zeittypischem Textilbelag im Dachgeschoss 

Bad/WC (DG) mit Fliesenbelag 

Spitzboden mit Dielung 

im Antritt gewendelte Holzwangentreppe mit eingestemm­
ten Trittstufen sowie Holzgeländer und -handlauf 

Einschubtreppe zum Dachboden 

Holzfurniertüren 

bauzeittypische Unterputz installation 

übliche Zähleinrichtungen sind vorhanden 

Traufverkleidung mit Einbauleuchten 

Dusche/WC (EG) mit Dusche, WC, Handwaschbecken, 
Waschmaschinenanschluss 

Bad/WC (DG) mit Badewanne, WC, Handwaschbecken 

Wärmepumpe Luft/Luft (Fabr. Dimplex) mit Pufferspeicher 
und Fußbodenheizung (EG) und Plattenheizkörper mit 
Thermostatventilen in den Räumen (DG) 

Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer 

Heizrohrverlegung unter Putz 
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Verkehrswertgutachten 
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besondere Bauteile: 

besondere Einrichtungen: 

Außenanlagen 

Ver-/ Entsorgungsanlagen: 

Einfriedungen: 

Pkw-Stellpätze: 

befestigte Flächen: 

Anpflanzungen: 

Nebengebäude: 

Ausstattungsstandard: 

allgemeiner Zustand: 

2.4.6. Barrierefreiheit 

massives Eingangspodest 

Terrasse mit Betonverbundsteinpflaster 

nicht vorhanden 

Trinkwasser, Abwasser, Strom, Zisterne 

Holzlatten - und Holzschwartenzaun, Holzsichtschutzele­
mente; Holzlattentür, 2-flügl ige Holzlattentoranlage, He­
ckenbepflanzung 

im Carport vorhanden 

Zufahrt mit Rasengittersteinen aus Beton, Zugang mit Be­
tonsteinpflaster 

Rasen / Wiese, Solitärbepflanzung 

Carport in Holzständerkonstruktion mit Flachdach (bitumi­
nöse Dacheindichtung); Betonsteinpflasterbefestigung 

einfacher Geräteschuppen aus Holz 

Das Gebäude weist einen mittleren Ausstattungsstan­
dard auf. 

Das Gebäude weist einen dem Alter entsprechenden be­
friedigenden Bau- und Unterhaltungszustand auf. 

Es sind lnstandhaltungs rückstände und Schäden zu erken­
nen (-+ Abs. 2.4.8), die Reparatur- und Sanierungsarbeiten 
erforderlich machen. 

Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und Wohnun­
gen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und Freizeitangebote so 
gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Gebäude sollen also 
für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er­
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sein. 

Bauordnungsrechtliche sowie sich aus anderen gesetzlichen Regelungen ergebende Nach­
rüstverpf lichtungen zur Barrierefreiheit bestehen für das gegenständliche Objekt nicht. 

In Bezug auf die Barrierefreiheit lässt sich dennoch feststellen , dass das Bewertungsobjekt 
u. a. 

nicht über einen Aufzug verfügt, 

nur über ein Eingangspodest bzw. Stufen erreicht werden kann und 

kein barrierefreies Bad/WC aufweist . 
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Die Nutzung des Objektes scheint für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht bzw. 
nur bedingt gegeben zu sein. Insofern ist das Objekt als „nicht bzw. stark eingeschränkt 
barrierefrei" zu klassifizieren. 

Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefrei­
em Wohnraum für die konkrete Objektart etc.) wird davon ausgegangen, dass der Grad der 
Barrierefreiheit aktuell keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisfin­
dung/-entscheidung hat und somit nicht berücksichtigt werden muss. 

2.4. 7. Energetischer Zustand 

Das seit 01.11.2020 gültige GebäudeEnergieGesetz (GEG), als Nachfolger des Energieein­
sparungsgesetzes und der Energieeinsparungsverordnung, beinhaltet u. a. spezielle Rege­
lungen des Bestandsschutzes. Damit wird ein gesetzlicher Rahmen für nicht modernisierte 
Gebäude, wie das Wertermittlungsobjekt, geregelt. 

Entsprechend § 72 GEG besteht ein Betriebsverbot für Heizungen, die vor 1991 eingebaut 
worden sind. 

Heizungen (mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff), die ab dem 1. Januar 1991 
eingebaut wurden, dürfen max. 30 Jahre betrieben werden, wenn sie keine Niedertempera­
tur-Heizungen oder Brennwertkessel sind. 

Wenn diese Heizungen (Brennwert- oder Niedertemperatur-Heizungen) intakt sind, ist ein 
Betrieb bis zum 31.12.2044 mit 100 % fossilem Brennstoff möglich - anschließend jedoch 
ausschließlich mit einem klimaneutralen Brennstoff. Die Heizungen können bei einem Defekt 
bis zum 31.12.2044 instand gesetzt werden. 

Bei einem irreparablen Schaden nach dem 30.06.2026 (Großstädte mit mehr als 100.000 
Einwohner) bzw. 30.06.2028 (kleinere Städte/Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwoh­
nern) ist der Einbau einer neuen Heizung mit 65 % erneuerbarer Energie verbindlich bzw. 
räumt der Gesetzgeber Miet- und Übergangslösungen (z. 8. Austausch durch eine ge­
brauchte Heizung oder eine Heizung auf Mietbasis) für einen Zeitraum von maximal 5 Jah­
ren, ein. 

Im vorliegenden Fall ist eine Luft/Luft-Wärmepumpe vorhanden, so dass im Sinne des Ge­
setzgebers bereits ausschließlich regenerative Energien genutzt werden. 

Es liegt kein verbrauchs- bzw. bedarfsorientierter Energieausweis für das Gebäude vor. Aus­
sagen zur Energieeffizienz des zu bewertenden Gebäudes, die geeignet wären, den Energie­
ausweis zu ersetzen, werden nicht getätigt. 

Die energetische Qualität ist aufgrund der baujahrestypischen Konstruktionen, der vorge­
fundenen Anlagentechnik und des Umstandes, dass keine darüber hinausgehenden energe­
tischen Modernisierungen stattgefunden haben, als baujahrestypisch durchschnittlich 
bzw. gut einzustufen. 

Welche Möglichkeiten der Energieeinsparung möglich und sinnvoll sind, kann durch eine 
Begehung mit Energieeffizienz-Experten abgeklärt werden. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass Energiesparpotenzial vorhanden ist (z. B. Optimierung der Heizungsregelung). 

Aus der Ortsbesichtigung ergaben sich keine Hinweise auf Austausch- oder Nachrüstver­
pflichtungen 11 (§ 47 GEG). 

11 Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) regel t in Deutschland die energetischen Anforderungen an Bestandsgebäude 
und schreibt verschiedene Nachrüstverpflichtungen (Nachrüstpflichten) vor. Diese gelten unabhängig davon, ob 
eine Sanierung geplant ist, und betreffen insbesondere Eigentümer von Altbauten . 
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2.4.8. lnstandhaltungsstau / Bauschäden / Baumängel 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Baumängel sind dadurch gekennzeichnet, dass sie i. d. R. während der Bauzeit entstehen, 
insbesondere durch mangelhafte Planung und / oder Ausführung. Anders als Baumängel 
entstehen Bauschäden in der Regel nach der Fertigstellung des Gebäudes infolge äußerer 
Einwirkungen, als Folge von Baumängeln (Mangelfolgeschäden) oder aufgrund der unterlas­
senen Unterhaltungsaufwendungen. Der lnstandhaltungsstau umfasst alle Maßnahmen, 
welche durch eine vernachlässigte Instandhaltung nunmehr durchzuführen sind. 

Die nachfolgend für den lnstandhaltungsstau , für Baumängel oder -schäden ermittelten 
Kosten werden nur auf der Grundlage des beim Ortstermin offens ichtlichen Ausmaßes, also 
ohne zerstörende Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schäd linge sowie über ge­
sundheitsschädliche Baumaterialien erfasst. Sie sind daher nicht als Grundlage bzw. Kos­
tenvoranschläge für weitere Planungen geeignet. Es wurden auch keine weitergehenden Un­
tersuchungen bezüglich möglicher Ursachen für die aufgezählten Unterhaltungsrückstände 
bzw. Schäden durchgeführt. Eine Ursachenforschung ist nur im Rahmen eines speziellen 
Bauschadens- bzw. Bausubstanzgutachtens möglich, jedoch nicht in einem Verkehrswert­
gutachten. 

Es ist zum einen zu beachten, dass für erforderliche Schönheitsreparaturen (z. B. Anstri ­
che) und kleinere Modernisierungen (z. 8. teilweise Bodenbelagserneuerungen) grundsätz­
lich kein Wertabzug vorgenommen wird, weil die Kaufpreise bei deren Auswertung für die 
Ableitung von Wertermittlungsdaten (Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren und Ver­
gleichsfaktoren) diesbezüg lich ebenfalls nicht reduziert werden und somit diese Kosten be­
reits enthalten sind. Ein zusätzlicher Ansatz würde zu einer Doppelberücksichtigung führen. 

Desweiteren ist das Verhalten eines wirtschaftlich vernünftig handelnden Marktteilneh­
mers zu prüfen, inwieweit dieser in das zu bewertende Objekt tatsächl ich erhebliche Mo­
dernisierungsaufwendungen u. a. investieren würde . Gelangt dieser wahrscheinlich zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche Investitionen, z. B. wegen eines vernachlässigten Zustands, nicht 
mehr rentierlich sind, so wird der Marktteilnehmer (falls kein rechtliches Hindernis (z. B. 
Denkmalschutz, LBauO) besteht) die baulichen Anlagen sofort abbrechen oder nur die un­
abdingbaren Investitionen tätigen oder das Objekt sogar unverändert weiternutzen, d. h. die 
Schäden nicht beseitigen. Auf das wahrscheinlichste (wirtschaftlich vernünftigste) Ergebnis 
ist dann die Wertermittlung abzustellen. 

Im vorliegenden Fall gehe ich deshalb davon aus, dass folgender bei der Ortsbesicht igung 
festgestellter lnstandhaltungsstau bzw. festgestellte Bauschäden und Baumängel als Zu­
standsbesonderheit(en) zu berücksichtigen sind: 

umfangreiche Rissbildungen in den Wandbereichen des Erd- und Dachgeschosses 
(teilweise in den Abschlussbereichen zur Decke) 

Traufverkleidung aus Holz mit partiellen Feuchte- und Substanzschäden 

Einbauleuchten Traufverkleidung teilweise beschädigt 

Deckenbekleidung Küche (EG) fleck ig 

lokaler Feuchte- und Substanzschaden im Außenwandbereich der Küche (EG) 

Türschwellenausbildung zur Terrasse mangelhaft bzw. (noch) nicht fertiggestellt 

Rollgurte der Außenjalousien im Erdgeschoss part iell beschädigt 

Schimmelbildung im Bereich der Eckdusche (EG) 

Innenfensterbank Abstellraum fehlt 

Maler-/Trockenbauarbeiten Abstellraum mangelhaft bzw. (noch) nicht fertiggestellt 

Anschlussbere iche Teppichbelag/Sockelbereich partiell mangelhaft 
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Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Fensterlaibungsbereich ein Wohnraum (DG) mit Feuchte- und Substanzschäden 

gemäß§ 47 Abs. 4 BauO LSA müssen in Wohnungen Schlafräume und Kinder­
zimmer sowie Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben 

Folgende(r) Punkt(e) werden im Rahmen der Baumängel/Bauschäden nicht wertmindernd 
berücksichtigt, da ein wirtschaftlich vernünftig denkender Marktte ilnehmer diesbezüglich 
keine weiteren Investitionen tätigen würde, weil die Höhe der Schadenbeseitigungskosten 
zum zu erwartenden Nutzengewinn unverhältnismäßig ist: 

-/-

Diesem Umstand wird u. a. beim Ansatz der Restnutzungsdauer Rechnung getragen. 

In Anlehnung an [1] S. 1695 sowie an Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel „Baukosten 2018 ln­
standsetzung / Sanierung / Modernisierung/ Umnutzung" werden die Instandsetzungs­
und Sanierungskosten unter Berücksichtigung der Lage und der konjunkturellen Situation 
wie folgt in Ansatz gebracht: 

Gewerk 

Abbruch- , Rohbauarbeiten 

Zimmerarbeiten 

Dachdeckerarbe iten 

Putzarbeiten/ Trockenbau 

Fliesenarbeiten 

Estricharbeiten 

Schreinerarbeiten 

Schlosserarbeiten 

Fenster 

Malerarbeiten 

Bodenbelagsarbeiten 

Heizungsinstallation 

Sanitärinstallation 

Elektroinstallation 

Baukosten ohne Baunebenkosten 

Baunebenkosten 

Baukosten inkl. Baunebenkosten 

Preissteigerung seit 2017 
ca. 

Baukosten 

[€/m2Wfl.] 

100 

50 

90 

170 

50 

40 

80 

35 

120 

100 

50 

100 

100 

100 

prozentualer Wohnfläche 

Anteil 123 m2 

0% 

0% 

0% 

25% 

0% 

0% 

0% 

0% 

20% 

40% 

15% 

0% 

5% 

5% 

20% 

60% 

Gesamtkosten 

0€ 

0€ 

0€ 

5.228 € 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

2.952 € 

4.920 € 

923€ 

0€ 

615 € 

615 € 

15.252 € 

3.050 € 

18.302 € 

10.981 € 

Baukosten 29.284 € 

entspricht 238 € je m 2 Wohnfläche 

Kostenansatz Bauschäden / Baumängel gerundet 29.300 € 
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Abb. 7: Ermitt lung lnstandsetzungskosten 

Für eine präzisere Erfassung der erforderlichen lnstandsetzungsinvestitionen wäre eine de­
taillierte Kalkulation auf der Grundlage eines Instandsetzungs- bzw. Sanierungsplanes erfor­
derlich. Dies ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens jedoch nicht möglich. 
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2.4.9. Restnutzungsdauer 

Gesamtnutzungsdauer-§ 4 (2) und§ 12 (5) lmmoWertV 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaft­
lich genutzt werden kann; im Unterschied dazu kann die technische Standdauer unter Um­
ständen wesentlich länger sein. 

Zur Wahrung der Modellkonformität(§ 10 (1)) ist bei der Wertermittlung dieselbe Gesamtnut­
zungsdauer zugrunde zu legen, die auch der Ermittlung der verwendeten sonstigen für die 
Wertermittlung erforderlichen Daten zugrunde lag (vgl.§ 12 Absatz 5 Satz 1). Im hier vorlie­
genden Fall wird die Gesamtnutzungsdauer entsprechend den Vorgaben der lmmoWertV 
(Anlage 1) sowie entsprechend dem Modell des Gutachterausschusses für freistehende Ein­
und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser mit 80 Jahren in Ansatz gebracht. 

Restnutzungsdauer-§ 4 (3) und§ 12 (5) lmmoWertV 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

Die Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen 
der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag 
unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. 

Individuelle Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ... wie beisp ielsweise durchgeführte 
Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen des Werter­
mittlungsobjekts können die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 ergebende Dau­
er verlängern oder verkürzen. Dabei ist zu berücksicht igen, dass durchgeführte Modernisie­
rungen die Restnutzungsdauer verlängern können (vgl. Anlage 2 der lmmoWertV). 

Zur Wahrung der Modellkonformität(§ 10 (1)) ist bei der Wertermittlung dieselbe Restnut­
zungsdauer zugrunde zu legen, die auch der Ermittlung der verwendeten sonstigen für die 
Wertermittlung erforderlichen Daten zugrunde lag (vgl. § 12 Absatz 5 Satz 1 ). 

Die Restnutzungsdauer wird deshalb anhand des Modells des Gutachterausschusses zur 
Ableitung des Sachwertfaktors wie folgt bestimmt. 

Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und einem Gebäudealter von 18 Jahren er­
gibt sich eine Restnutzungsdauer für das Einfamilienhaus von (rechnerisch) 62 Jahren. 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

2.5. Künftige Entwicklungen 

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare anderweit ige Nutzungen sind zu be­
rücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf Grund konkreter Tatsachen zu er­
warten sind. 

demographische Entwick­
lung: 

weitere künftige Entwick­
lungen: 

Entsprechend der aktuellsten regionalisierten Bevölke­
rungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen­
Anhalts ist für die Gemeinde Hohe Börde von 2025 bis 
2040 ein Bevölkerungsrückgang von ca. 16 % zu erwar­
ten. Dieser liegt leicht über dem durchschnittlichen Bevöl­
kerungsrückgang im gesamten Landkreis (ca. 13,3 %) so­
wie dem durchschnittl ichen Bevölkerungsrückgang im ge­
samten Bundesland Sachsen-Anhalt (ca. 13 %). 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Mieten und die 
Immobilienwerte langfristig auf dem aktuellen Niveau halten 
(z.B. durch Rückbaumaßnahmen - Stadtumbau) werden. 
Die demographische Entwicklung wird bei den entspre­
chenden Ansätzen der Wertermittlungsverfahren berück­
sichtigt (Berücksichtigung bei der Restnutzungsdauer, Be­
schränkungen des möglicherweise vorhandenen Sanie­
rungsaufwandes usw.). 

Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher 
oder nutzungsrelevanter Entwicklungen, die das Werter­
mittlungsobjekt in absehbarer Zukunft betreffen könnten, 
liegen nicht vor. Die Landes-, Regional- und örtlichen Pla­
nungen geben keine Hinweise auf künftige abweichende 
Nutzungen. Aufwertungen oder Einschränkungen im Be­
reich des Wertermittlungsobjekts sind aktuell nicht zu er­
warten. 
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3. Ermittlung des Verkehrswertes 

3.1. Grundlagen 

3.1.1. Definition des Verkehrswertes 

Der Verkehrswert ist im § 194 BauGB definiert: 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

,,Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeit­
punkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sons­
tigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegen­
stands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse zu erzielen wäre". 

3.1.2. Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Das Gutachten wurde nach der derzeit gültigen lmmobilienwertermittlungsverordnung (lm­
moWertV vom 14. Juli 2021) erstellt. 

Hinsichtlich der Regelungen zum Vergleichswert, Ertragswert- und Sachwertverfahren wird 
auf die lmmobilienwertermittlungsverordnung (lmmoWertV), Teil 3 verwiesen. Eine genaue 
Erläuterung zu den einzelnen Bewertungsverfahren ist dort in den Abschnitten 1 bis 3 zu fin­
den. 

Das Vergleichswertverfahren ist in der lmmoWertV, Teil 3, Abschnitt 1, §§ 24 - 26 geregelt. 
Gemäß lmmoWertV sind für die Ableitung der Vergleichspreise die Kaufpreise solcher 
Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) heranzuziehen, die hinsichtlich ihrer Grundstücks­
merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück (Wertermittlungsobjekt) hinreichend über­
einstimmen, und deren sogenannte Vertragszeitpunkte in hinreichender zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen 
ist, nicht genügend geeignete Vergleichspreise, können auch Vergleichspreise aus anderen 
vergleichbaren Gebieten herangezogen werden. 

Die Praxis zeigt , dass das (direkte) Vergleichswertverfahren oftmals nur bei unbebauten 
Grundstücken und bei Eigentumswohnungen herangezogen werden kann. 

Das Ertragswertverfahren ist in der lmmoWertV, Teil 3, Abschnitt 2, §§ 27 - 34 geregelt. Es 
kommt zur Herleitung des Verkehrswertes überwiegend bei solchen Grundstücken in Be­
tracht, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag für die Werteinschätzung am Markt im Vor­
dergrund steht. Dies gilt überwiegend bei Miet- und Geschäftsgrundstücken sowie bei ge­
mischt genutzten Grundstücken . Der Ertragswert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert 
und dem Ertragswert der baulichen Anlagen. 

Das Sachwertverfahren ist in Teil 3, Abschnitt 3, §§ 35 bis 39 lmmoWertV geregelt. Es 
kommt zur Herleitung des Verkehrswertes überwiegend bei solchen Grundstücken in Be­
tracht, bei denen vorwiegend eine renditeunabhängige Eigennutzung des Bewertungsobjek­
tes im Vordergrund steht. Es wird daher vorwiegend bei selbst genutzten Ein- und Zweifami­
lienhäusern angewendet, aber auch immer dann, wenn der Sachwert von nutzbaren bauli­
chen oder sonstigen Anlagen für die Preisbildung ausschlaggebend ist und geeignete Daten, 
wie insbesondere geeignete Sachwertfaktoren, zur Verfügung stehen (vgl. lmmoWertV und 
lmmoWertA). 
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Geschäftsnumme r 
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Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; 
die Wahl ist zu begründen (§ 6, Abschnitt 3 lmmoWertV). 

Das zur Ermittlung des Verkehrswertes anzuwendende Wertermittlungsverfahren ist nach 
der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung ste­
henden Daten, zu wählen. Der Bodenwert wird in der Regel nach dem Vergleichswertverfah­
ren ermittelt. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfah­
ren unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. 

Im vorliegenden Wertermittlungsfall wird vorrangig das Sachwertverfahren angewendet, da 
das Wertermittlungsobjekt als Einfamilienhaus zu Wohnzwecken konzipiert ist und derartige 
Objekte am Grundstücksmarkt nach ihrer Eigennutzungsmöglichkeit und der Gebäudesub­
stanz respektive den Wiederbeschaffungskosten für das Grundstück mit seinen baulichen 
Anlagen beurteilt werden. 

Die für d ie Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren benötigten Daten stehen mit dem 
im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses veröffentlichten Sachwertmodell 
und den darin abgeleiteten Sachwertfaktoren zur Verfügung. 

Üblicherweise werden solche Grundstücke nicht als Anlageobjekte unter Renditeges ichts­
punkten erworben, da die erzielbaren Erträge im Verhältnis zum Grundstückswert i. d. R. 
gering sind. Zudem werden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte keine aktuellen 
Liegenschaftszinssätze für Einfamilienhaus-Grundstücke abgeleitet. Somit liegen für das 
Ertragswertverfahren keine Daten aus dem regionalen Markt für eine sachgerechte Marktan­
passung und Ableitung eines belastbaren Ertragswertes vor, weshalb das Ertragswertver­
fahren im vorliegenden Fall nicht durchgeführt werden kann. 

Daneben stellt der Markt Preisvergleiche an, deshalb sind solche Objekte auch nach dem 
Vergleichswertverfahren zu bewerten. Die lmmoWertV unterscheidet zwischen direktem 
und indirektem Vergleichswertverfahren. Eine Abfrage beim Gutachterausschuss erbrachte 
hinreichend verwertbare Kauffälle, sodass das direkte Vergleichswertverfahren mittels Aus­
wertung vergleichbarer Kauffälle durchgeführt werden kann. 

3.1.3. Modellkonformität 

Die Verfahren zur Immobi lienbewertung nach lmmoWertV sind Modelle zur Abbildung des 
gewöhnlichen Geschäftsverkehrs des Grundstücksverkehrs. Nach § 193 Abs. 5 Nr. 2 BauGB 
haben die Gutachterausschüsse Marktanpassungsfaktoren nach § 12 lmmoWertV abzulei­
ten, die für das Sachwertverfahren als Sachwertfaktoren gesetzlich defin iert sind. Um eine 
solche Ableitung vornehmen zu können, wird für jeden Kauffall, der dem Gutachteraus­
schuss übermittelt wird, der Sachwert berechnet und in das Verhältnis zum tatsächlich ge­
zahlten Kaufpreis gestellt. Aus der Vielzahl der Kauffälle und damit auch der ermittelten Ver­
hältnisse zwischen Sachwert und Kaufpreis werden dann in der Regel mit mathematisch­
statist ischen Verfahren Sachwertfaktoren abgele itet. Es liegt auf der Hand, dass zur fachli ­
chen Anwendung der Sachwertfaktoren auch das Modell des Gutachterausschusses zur 
Ermittlung der Sachwerte bei der Wertermittlung anzusetzen ist, da sonst keine sinnvolle 
Anwendung der Marktanpassungsfaktoren möglich ist. 

Zur Einhaltung der zwingend erforderlichen Modellkonformität (§ 10 lmmoWertV) werden in 
diesem Gutachten die Ansätze für die Sachwertermittlung nach dem Modell des zuständi­
gen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen-Anha lt gewählt (auch wenn 
dieses tei lweise von den Vorgaben der lmmoWertV abweicht, wie beispie lsweise die Ermitt-
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lung der Restnutzungsdauer). Mögliche Differenzen zwischen den Ansätzen des Gutachter­
ausschusses und dem Wertermittlungsobjekt werden in der Verkehrswertermittlung geson­
dert berücksichtigt. 

Der vorläufige Sachwert der Modellberechnung wird zunächst als marktunabhängige Größe 
ermittelt, die durch die nachfolgende Marktanpassung (Sachwertfaktor und gegebenenfalls 
zusätzliche Berücksichtigung der Konjunktur) an das aktuelle Marktgeschehen angepasst 
wird. 

3.1.4. Modellansätze und -parameter 

Den veröffentlichten Sachwertfaktoren für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 
Reihenhäuser und Doppelhaushälften des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in 
Sachsen-Anhalt liegen folgende (auszugsweise) Modellansätze 12 zugrunde: 

Parameter Ansatz 

Normalherstellungskosten NHK 2010 gemäß Anlage 4 lmmoWertV 

Bezugsmaßstab Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß Anlage 4 lmmoWertV 

Gebäudestandard Standardmerkmale und Standardstufen gemäß Anlage 4 
Nummer 3 lmmoWertV 

Baupreisindex Baupreisindex mit dem Basisjahr 2010=100 für die Bauwirt­
schaft (Deutschland insgesamt) des Statistischen Bundesam­
tes 

Regionalfaktor 1,00 

Gesamtnutzungsdauer Gesamtnutzungsdauer (GND) bei ordnungsgemäßer Instand­
haltung gemäß Anlage 1 der lmmoWertV 

Restnutzungsdauer RND = GND- Gebäudealter 

modifizierte RND bei Modernisierungen nach Anlage 2 lm­
moWertV, davon jedoch abweichend wie folgt: 

bei zurückliegenden Modernisierungsmaßnahmen 
wird je Modernisierungselement eine Reduzierung 
der max. zu vergebenden Punkte im Verhältnis von 
Alter der Maßnahme zu Zeit der Berücksichtigung 
vorgenommen (Alterswertminderung) 

Gesamtdauer der Wirkung der Maßnahmen wird wie 
folgt im Modell begrenzt: 

12 https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/datei/anzeigen/id/454065 ,501 /sachwertfaktoren_modellbeschreibun­
g .pdf 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Parameter 

Alterswertm inderung 

Ansatz 

Modemislerungselemente Zeit der Berücksichtigung In 
Jahre 

Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung 40 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 30 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas. Was- 35 ser, Abwasser) 

Modernisierung der Heizungsanlage 20 

Wärmedämmung der Außenwände 30 

Modernisierung von Bädern 20 

Modernisierung des Innenausbaus , z.B. Decken, Fußbö- 25 
den, Treppen 

Die Modernisierungspunkte sind anhand der folgenden Tabel­
le vergeben worden. 

Modernlslerungselemente Punktzahl 
bis 

Dacherneuerung Inklusive Verbesserung derWarmedämmung 4 
davon Eindeckung Beton. Ton 2 

Eindeckung Bitumen 1 
Dämmung 2 

Modernisierung der Fenster und Außent.Oren 2 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser , Abwasser) 2 
davon Strom. Gas 1·1 

Wasser , Abwasser 1 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 

davon Rohre, He zkörper 1"1 
Brenner aaf. Warmwassersoe lcher 1 

W"rmedämmung der Auß nwände " davon Je Außenwandseite ,·1 

Modernisierung von Bädern 2 
Modernisierung des Innenausbaus z. B. Decken. Fußböden, Treppen 2 

davon Decken, Treppen 11 
Fußböden 1 

Wesenlllche Verbesserung der Grundrissgeslaltung 2 
pauschal 2 Punkte, wenn der Grundriss noch zeitgemäß Ist, be 

gefangenen Räumen und niedrigen Räumen u. ä. 0 bis 1 Punk1e 

*) Besonderheiten bei Gebäuden bis Baujahr 1990: 

Leitungssys teme für Strom und Gas, Rohre und 
Heizkörper der Heizungsanlage: bei Modernisierung 
nach 1990 i.d.R. noch zeitgemäß angenommen 

Decken und Treppen beim Innenausbau: bei Moder­
nisierung nach 1990 i.d.R. noch zeitgemäß ange­
nommen 

angebaute Seiten eines Gebäude = als wärmege­
dämmt angesehen 

linear (gemäß § 38 lmmoWertV) 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Parameter 

Nutzbarkeit von Dachge­
schossen 

Wertansatz für bei der 
BGF-Berechnung nicht 
erfassten Bauteile 

Ansatz 

Es wird unterstellt, dass die Kostenkennwerte für Gebäude 
mit einer Drempelhöhe von 1 m gelten. 

fehlender Drempel im ausgebauten DG ist mit einem 
pauschalen Abschlag von 4 % am Kostenkennwert 
berücksichtigt (Drempelhöhen < 1 m = Abschlag ent­
sprechend angepasst) 

keine Zuschläge für Spitzböden am Kostenkennwert 
(Objekte mit ausgebauten Spitzböden sind nicht für 
die Ableitung des Sachwertfaktors herangezogen 
worden) 

eingeschränkt nutzbares Dachgeschoss (Anlage 4 
Abschnitt I Nr. 2 Abs.5 lmmoWertV) wird in Brutto ­
grundfläche berücksichtigt; aber Abschlag von 1 O % 
am Kostenkennwert für Gebäude mit nicht ausge­
bautem Dachgeschoss 

kein gesonderter Ansatz, wenn der relative Wertanteil von 
nicht erfassten Bauteile (C-Flächen) 3 % vom alterswertge­
minderten vorläufigen Gebäudesachwert nicht übersteigt 

Wertansatz für bauliche pauschaler Ansatz in Höhe von 4 % vom alterswertgem inder-
Außenanlagen und sonsti- ten vorläufigen Gebäudesachwert 
ge Anlagen 

Garagen und Stellplätze 

Bodenwert 

Grundstücksfläche 

Garagen, die im Wohngebäude liegen, werden im 
Wertansatz des Wohngebäudes berücksichtigt 

Garagengebäude als Nebengebäude werden mit den 
entsprechenden Normalherstellungskosten (NHK 
2010 gemäß Anlage 4 lmmoWertV) in Ansatz ge­
bracht 

alle sonstigen überdachten Stellp lätze werden mit 
einem pauschalen Wertansatz in Höhe von je 3.000 € 
berücksichtigt 

zutreffender beitragsfreier Bodenrichtwert für Bauland (keine 
Berücksichtigung von konjunkturellem Einfluss sowie indivi­
dueller Lage des Grundstücks innerhalb der Bodenrichtwert ­
zone) 

tatsächliche Größe, sofern sie für das jeweilige Objekt typ isch 
bzw. angemessen ist 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

3.2. Bodenwert gern. lmmoWertV, Teil 4, Abschnitt 1, §§ 40-43 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bei der Bodenwertermittlung ist zu unterscheiden zwischen den rentierlichen und den sons­
tigen Flächen. 

Während die rentierlichen Flächen für eine angemessene Nutzung der baulichen Anlagen 
benötigt werden, handelt es sich bei den sonstigen Flächen um selbstständig nutzbare Teil­
flächen des Wertermittlungsobjektes, die unabhängig von den vorhandenen Anlagen sind 
(z. B. freier Bauplatz). Der Bodenwert der rentierlichen Flächen wird bei den Wertermitt­
lungsverfahren direkt als Verfahrenselement berücksichtigt. Die sonstigen Flächen gehen mit 
ihrem vollen (Boden-)Wert in den Verkehrswert ein. 

Hinsichtlich der Ermittlung des Bodenwertes wird auf die lmmobilienwertermittlungsverord­
nung (lmmoWertV), Teil 4, Abschnitt 1 verwiesen. Der Bodenwert ist demnach vorrangig 
nach dem Vergleichswertverfahren, §§ 24 bis 26 zu ermitteln. Um zu einer sicheren Aussage 
zu kommen , ist eine ausreichende Zahl von Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke erfor­
derlich. Aus der näheren Umgebung des Wertermittlungsobjektes sind keine Kauffälle für 
vergleichbare baureife Grundstücke registriert. 

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann ein objektspezifisch angepasster Boden­
richtwert verwendet werden (vgl. § 26 Absatz 2). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die 
Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücks­
merkmalen des zu bewertenden Grundstücks, wie z. B. Art und Maß der baulichen Nutzung 
oder Erschließungszustand, übereinstimmen . 

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für normal zugeschnittene Grundstücke, 
die vom Gutachterausschuss in jährlich wiederkehrenden Sitzungen aufgrund der Kaufpreis­
sammlung ermittelt werden. Die Bodenrichtwertzonen sollen vom zuständigen Gutachter­
ausschuss so gebildet werden, dass Wertunterschiede zwischen dem Bewertungs - und dem 
Richtwertgrundstück innerhalb einer Zone nicht mehr als 30 Prozent betragen. 

Es liegen vom zuständigen Gutachterausschuss geeignete zonale Bodenrichtwerte als 
durchschn ittliche Lagewerte vor, die nach Maßgabe des § 40 (2) lmmoWertV die Ableitung 
eines objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts ermöglichen. 

Der Gutachterausschuss hat zum Stichtag 01.01.2024 für die das Wertermitt lungsobjekt 
einschließende Zone einen Bodenrichtwert von 20,00 €/m 2 ermittelt und veröffentlicht 13. 

13 https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resou rces/apps/GeobasisViewer/ index.html? 
lang=de&stateld=cd03142a-ef63-400b-8314-2aef63900b40 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Abb. 8: Darstellung Bodenrichtwertzone 

Dieser Wert gilt für ein Baugrundstück, bei dem Beiträge für die vorhandenen Erschlie­
ßungsanlagen nicht zu entrichten sind (ebf = erschließungsbeitragsfrei). 

Die wert.beeinflussenden Eigenschaften sind des Weiteren wie folgt beschrieben: 

Baufläche im Mischgebiet. 

Im Rahmen des Sachwert- und Ertragswertverfahrens wird der Bodenwert entsprechend 
dem Modell des Gutachterausschusses zur Ableitung von Sachwertfaktoren sowie von Lie­
genschaftszinssätzen wie folgt definiert.14: 

,,Der Bodenwert der der Nutzung der baulichen Anlage angemessenen und ob­
jekttypischen Grundstücksfläche entspricht dem im Zeitpunkt des Vertragsab­
schlusses zutreffenden beitragsfreien Bodenrichtwert für Bauland. Ein konjunktu­
reller Einfluss auf den Bodenwert sowie die individuelle Lage des Grundstücks 
innerhalb der Bodenrichtwertzone bleiben unberücksichtigt." 

14 bttps • //geodatenportal sachsen-anhalt de/gfds/datei/anzeigen/id/454065,501 /sachwerttaktoren modellbe-­
schreibung.pdf und https://geodatenportal .sachsen-anhalt .de/gfds/datei/anze igen/id/466708,50 1/liegzinss_t­
ze_rohertragfaktoren_modellbeschreibung.pdf 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Demnach wird der Bodenwert aus dem Bodenrichtwert und lediglich aus einer „angemesse­
nen und objekttypischen Grundstücksfläche" ermittelt ohne weitere Anpassungen bezüglich 
des Stichtages (Konjunktur), der Lage, der baulichen (Aus)Nutzung, des Grundstückszu­
schnittes etc. 

Der Bodenwert ergibt sich als Produkt aus dem Bodenrichtwert und der entsprechenden 
Grundstücksfläche zu: 

Bodenrichtwert 

Grundstücksgröße obJektspeziflsch 

Bodenwert gerundet= 

1 Bodenwert 

X 

= 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

3.3. Sachwertverfahren gern. lmmoWertV, Teil 3, Abschnitt 3, §§ 35-39 

Das Sachwertveriahren (§§ 35 - 39 lmmoWertV) beruht im Wesentlichen auf einer nach kos­
tenorientierten Gesichtspunkten durchgeführten Wertermittlung. 

Im Sachwertverfahren wird zunächst der vorläufige Sachwert des Grundstücks aus dem 
vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen, dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen sowie sonstigen Anlagen und dem Bodenwert ermittelt. 

Der im Wesentlichen nur kostenorientierte vorläufige Sachwert ist anschließend an die all­
gemeinen Wertverhältnisse auf dem örtlichen Grundstücksmarkt anzupassen (Marktanpas ­
sung). Diese Marktanpassung erfolgt mittels eines Sachwertfaktors, der vom Gutachter ­
ausschuss aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entsprechenden vorläufigen Sach­
werten ermittelt wird/wurde (§ 39 lmmoWertV). Die in dem Modell zur Ableitung der Sach­
wertfaktoren verwendeten Parameter des Sachwertverfahrens sind auch bei der Verkehrs­
wertermittlung nach dem Sachwertverfahren anzusetzen (,,Modellkonform ität"). 

Nach absch ließender Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grund­
stücksmerkmale und des Bodenwerts von selbstständig nutzbaren Teilflächen ergibt sich 
der Sachwert des Wertermittlungsobjekts, welcher dem Verkehrswert entspricht, wenn 
keine weiteren Verfahrensergebnisse zu berücks ichtigen sind. 

/ " / 
vorläufiger Sachwert der baulichen 

Anlagen (§ 36) (modellkon form) 
vorläufiger Sachwert der baulichen 

Außenanlagen / sontigen Anlagen (§ 37) 
(modellkonform) 

Heratellungskoston der baulichen Anlagen Herstellungskosten für bauliche AUßenanlagen und !IOtlStigen 
abzgl. Alterswertminderung (§ 38) Anlagen abzgl. Altersw811J11indef\,ng (§ 38) 

Bodenwert (§§ 40 bls 43} 
(modellkonform) 

, ___________ ./ , _______________ ./ ,,___ ________ ./ 

0 
( _____________ vo_r1_1_ufl_g_e_r _Se_ch_ w_ert_ (m_od_ e1_1k_on_form __ J ____________ ) 

Marktanpassung mittels (modeUkontormer) Sachwertfaktor (§ 39) und 
ggf. weitere zusätzliche Marktanpass ung durch Zu-/Abschläge (§ 7) 

0 
( _____________ ma_ rk_ta_ng_ epa_ s_st_er_v_ort_ luf_ i_eer_ Sach __ w_en ____________ ) 

Berücksichtigung besonderer ob]ektspe:z.ifischer Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3) 

( Sach-1 ) 
-----------------------------------

0 1 
Würdigung der Aussagefähigkeit (insb. Datenverf0gbai1(eit und • 

qualltät, Gepfiogenheites des Markts) 
Heranziehung anderer Verfa.hrense,gebnisse 1 

r 
!:.-

V E 

( ____________ ) ! 
Abb. 10: Schema Sachwertverfahren 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Nachfolgend werden die Eingangsdaten des Sachwertverfahrens ermittelt. Daran anschlie­
ßend wird der Sachwert nach dem obigen Modell berechnet. 

3.3.1. Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (Eingangsdaten) 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (§ 36 lmmoWertV) ist ausgehend von den 
Normalherstellungskosten (gern. Anlage 4 (zu § 12 (5); Satz 3) unter Berücksichtigung eines 
Regionalfaktors sowie des Alterswertminderungsfaktors (§ 38 lmmoWertV) zu ermitteln. 

Kostenkennwert § 36 lmmoWertV 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind gemäß Anlage 4 (zu § 12 Absatz 5 Satz 3) lm­
moWertV die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) für die jeweilige Gebäudeart unter 
Berücksichtigung des Gebäudestandards je Flächeneinheit zugrunde zu legen. 

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 Normalherstellungskosten sind aus abgerechneten 
Baumaßnahmen nach wissenschaftlichen Standards modellhaft abgeleitete bundesdurch­
schnittliche Kostenkennwerte für unterschiedliche Gebäudearten. Sie besitzen die Dimensi­
on ,,€/m2" Bruttogrundfläche des Gebäudes, einschließlich Baunebenkosten und Umsatz­
steuer. 

Bei der Zuordnung zu einem Kostenkennwert der NHK 2010 ist auf die Nutzung am Quali­
tätsstichtag abzustellen. Eine konkret absehbare andere Nutzung ist nach Maßgabe des 
§ 11 zu berücksicht igen (vgl. lmmoWertA - 36.(2).3). 

Für eine Einstufung der Qualität der Ausstattung kommen regelmäßig die Standardstufen 
der NHK 2010 (Normalherstellungskosten) zur Anwendung. Es muss der Gebäudetyp ge­
wählt werden, welcher dem Wertermittlungsobjekt nach Gebäudeart und Gebäudestandard 
hinreichend entspricht. 

Mit der Verwendung des Baupreisindex wird auch eine ggf. erfolgte Umsatzsteueränderung 
berücksichtigt. 

Des Weiteren ist - als vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss festgelegter Modellpa­
rameter - ein Regionalfaktor anzuwenden, der die Anpassung der Herstellungskosten an die 
Verhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt ermögl ichen soll. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Gebäudeart 1.21 freistehendes Einfamilienhaus mit Erdgeschoss, 
ausgebautes Dachgeschoss 

Standardmerkmale Kostenanteil Standardstufe 
an den 

Gesamther· 1 2 3 4 5 
stellungs• 

kosten I 
Außenwände 23% I 1,0 

Dach 15% / 1,0 

Außentüren / Fenster 11 % / 1,0 

Innenwände 11 % /. 0,5 0,5 . 
Decken / Treppen ( 11 % 1,0 

Fußböden 5% '-- 0,5 0,5 "-----
Sanitäreinrichtungen 9% 1,0 

Heizung 9% 0,4 0,4 0,2 

sonst. techn. 6% 1,0 
Ausstattung 

Kostenkennwert 790 €\ 875 € 1.005 €1.215 € 1.515 € 

Standardstufe gerundet 

Berücksichtigung des Grades der Nutzbarkeit von Dachgeschossen 
nach Anlage 4 lmmoWertV 1.3.(4) sowie Sachwertmodell GAA (kein 
Abschlag bei Drempelhöhe ab 1 m bis Abschlag 4 % bei fehlendem 
Drempeij 

Korrekturfaktor für freistehende Zweifamilienhäuser nach Anlage 4 
lmmoWertV (Zuschlag 5%) 

Korrekturfaktor gemäß Modell Gutachterausschuss für 
eingeschränkt nutzbares Dachgeschoss (Abschlag 10%) 

1 ermittelter Kostenkennwert 

0% 

0% 

0% 

anteilige anteiliger 
NHK Gebäude-

Standard 

231 € 0,69 

151 € 0,45 

111 € 0,33 

103 € 0,28 

111 € 10,33 

47 €- 0,13 

90€ 0,27 

107 € 0,34 

60€ 0,18 

1.011 € 

3,0 

OE 

OE 

OE 

1.011 € 

Abb. 11: Ermittlung Kostenkennwert 

Entsprechend dem Modell des Gutachterausschusses für die Ermittlung der Sachwertfakto• 
ren werden Garagen, die im Wohngebäude liegen, beim Wertansatz des Wohngebäudes be• 
rücksichtigt. Davon abweichend werden Garagengebäude, die als Nebengebäude vorhan• 
den sind, die entsprechenden Normalherstellungskosten (NHK 2010 gemäß Anlage 4 lm­
moWertV) ermittelt. Alle sonstigen überdachten Stellplätze werden mit einem pauschalen 
Wertansatz in Höhe von je 3.000 € berücksichtigt. 

Im vorliegenden Fall wird der vorhandene Carport modellkonform mit 3.000 € berücksich­
tigt. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Brutto-Grundfläche 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Die Kostenkennwerte der NHK beziehen sich auf die Quadratmeter Brutto-Grundfläche 
(BGF). Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutz­
baren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. 

Für die Anwendung der NHK sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die überdeckten 
Grundflächen anzusetzen (Bereiche a und b der DIN 277-1 :2005-02). Entsprechend der An­
lage 4 der lmmoWertV bleiben überdeckte Balkone jedoch unberücksichtigt. Für die Ermitt­
lung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Bekleidung in Höhe der Bo­
denbelagsoberkanten anzusetzen. Nicht zur BGF gehören z. B. Flächen von Spitzböden und 
Kriech kellern, Flächen, die ausschließlich der Wartung, Inspektion und Instandsetzung von 
Baukonstruktionen und technischen Anlagen dienen sowie Flächen unter konstruktiven 
Hohlräumen, z.B. über abgehängten Decken. 

Die Berechnung der BGF stellt sich wie folgt dar: 

Grundrissebene Bruttogrundfläche :: Länge x Breite 

Länge [m] Breite [m] BGF [m2] 

Bereich a: O.berdeckt und allseltlg in voller Höhe umschlossen 

Dachgeschoss 9,00 9,00 81 ,00 

Erdgeschoss 9,00 9,00 81 ,00 

Summe Bereich a 162 ,00 

Bereich b: O.berdeckl, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen 

0,00 0,00 0,00 

Summe Bereich b 0,00 

1 ermittelte Bruttogrundfläche 162 m2 

Verteilung der Bruttogrundfläche je Gebäudeart (NHK2010) 

1.21 162 m2 

Bruttogrundfläche 162 m2 

Abb. 12: Ermittlung Bruttogrundfläche 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Die nachfolgenden Flächenkennziffern (Ausbaukoeffizienten) dienen der Plausibilisierung 
von BGF-Flächen, wenn z. B. die Wohnfläche anhand von Grundrissen/Flächenaufstellungen 
vorliegt. 

Ausbaukoeffizient 

Wohnfläche 

abzgl. Flächenanteil für Balkone , Terrassen 

vergleichbare Wohnfläche 

Bruttogrundfläche 

BGF/Wf[ Wfl./BGF 

8 
1,41 0,71 

115 

162 

Abb. 13: Ermittlung Ausbaukoeffiz ient 

Das Ausbauverhältnis Bruttogrundfläche zu Wohnfläche(-+ Anlage 1 - Wohn-/Nutzflächenberech­
nung) ist dabei abhängig von den einzelnen baukonstruktiven Merkmalen eines Objekts. So 
ist das Verhältnis Bruttogrundfläche zu Wohnfläche z. B. im Dachgeschoss eines Objekts 
stark abhängig von der Höhe des Drempels und der Dachneigung. In den Erd- oder Oberge­
schossen können Wandstärken, eine offene oder kleinteilige Grundrissgestaltung, Einfluss­
faktoren auf das Ausbauverhältnis sein. 

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Ausbaukoeffizienten wurden anhand eines Norm­
hauses ohne die Berücksichtigung von Wohnflächen von Terrassen und Balkonen ermittelt. 

l·lii@i Beschreibung BGF/Wfl. Wfl./BGF 

1.01 KG - EG - DG (voll ausbebaut) 2,00 - 2,25 0,50 - 0,44 

1.02 KG - EG - DG (nicht ausbebaut) 3,50- 4,00 0,25 - 0,29 

1.03 KG - EG (Flachdach, flach geneigtes Dach) 2,35 - 2,65 0,38 - 0,43 

1 .11 KG - EG - OG - DG (voll ausbebaut) 1,70 - 1,90 0,53 - 0,59 

1.12 KG - EG - OG - DG (nicht ausbebaut) 2,35 - 2,65 0,38 - 0,43 

1.13 KG - EG - OG (Flachdach, flach geneigtes D.) 1,75 - 2,00 0,50 - 0,57 

1.21 EG - DG (voll ausbebaut) 1,35- 1,55 0,65 - 0,74 

1.22 EG - DG (nicht ausbebaut) 2,35 - 2,65 0,38 - 0,43 

1.23 EG (Flachdach, flach geneigtes Dach) 1,15- 1,35 0,74 - 0,89 

1.31 EG - OG - DG (voll ausbebaut) 1,25- 1,45 0,69 - 0,80 

1.32 EG - OG - DG (nicht ausbebaut) 1,75- 2,00 0,50 - 0,57 

1.33 EG - OG (Flachdach. flach geneigtes Dach) 1,15- 1,35 0,74 - 0,87 

Abb. 14: Ausbaukoeffizient freistehende Einfamilienhäuser (TÜV Saarland Immobilienbewertung GmbH) 

Der vorhandene Ausbaukoeffizient BGF/WFL mit 1,41 befindet sich innerhalb der Spanne 
von 1,35 bis 1,55 für den vorhandenen Gebäudetyp 1.21. Die Bruttogrundfläche respektive 
die vorhandene Wohnfläche sind damit plausibel. 
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Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

besondere Einrichtungen oder Vorrichtungen - § 36 Abs. (2) lmmoWertV 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bei den Herstellungskosten sind die baulichen Besonderheiten des Wertermittlungsobjektes 
zu berücks ichtigen, die aus Abweichungen zu den NHK-Normobjekten resultieren und den­
noch nicht vom Üblichen abweichen. 

Werthaltige, bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile, wie Dachgauben, Balkone und 
Vordächer sind zusätzlich in Ansatz zu bringen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr entspricht (§ 22 (2) Satz 2 lmmoWertV). Sofern vorhanden, werden diese besonde­
ren Bauteile mit ihren Herstellungskosten zum Basisjahr der NHK berücksichtigt. 

Ein vorhandener Drempel bei einem Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoss ist mit 
einem Zuschlag in Ansatz zu bringen. Bei Gebäuden mit ausgebautem Dachgeschoss be­
stimmt sich der Grad der wirtschaftlichen Nutzbarkeit des Dachgeschosses, insbesondere 
nach der vorhandenen Wohnfläche. Diese ist im Wesentlichen abhängig von Dachneigung, 
Giebelbreite und Drempelhöhe. Ein fehlender Drempel verringert die Wohnfläche und ist 
deshalb wertmindernd zu berücksichtigen. Entsprechend dem Modell des Gutachteraus­
schusses für die Ermittlung der Sachwertfaktoren, gelten die Kostenkennwerte für Gebäude 
mit einer Drempelhöhe von 1 m. Ein fehlender Drempel im ausgebauten DG wird mit einem 
pauschalen Abschlag von 4 % an dem Kostenkennwert berücksichtigt und für unter 1 m 
liegende Drempelhöhen wird der Abschlag entsprechend angepasst . Im vorliegenden Fall 
wird bei der Ableitung des Kostenkennwertes aufgrund der vorhandenen (bzw. durchschnitt­
lichen / überwiegenden) Drempelhöhe von über 1,00 m kein Abschlag berücksichtigt. 

Ein ausgebauter Spitzboden (zusätzliche Ebene im Dachgeschoss) ist durch Zuschläge als 
besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal zu berücksichtigen und ein nicht aus­
gebauter Spitzboden, wie im vorliegenden Fall, bedarf keiner Korrektur, da er im Kosten­
kennwert bereits enthalten ist. 

Sofern vorhanden, sind auch Besonderheiten der Dachgeschossgeometr ien (Höhe, Nei­
gung, Drempel) bzw. Dachgeschossnutzung zu berücksichtigen. So ist bei nicht ausgebau­
ten Dachgeschossen, die zwar begehbar sind, aber nur Höhen zwischen 1,25 m bis 2,00 m 
aufweisen, die nur eingeschränkte Nutzbarkeit mit einem Abschlag zu berücks ichtigen. Die 
Grundfläche für diese eingeschränkt nutzbaren Dachgeschosse (Anlage 4 Abschnitt Nr. 2 
Abs.5 lmmoWertV) werden zwar in die Bruttogrundfläche einbezogen - die Normalherstel­
lungskosten werden jedoch mit einem pauschalen Abschlag von 10 % am Kostenkennwert 
für Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoss berücksichtigt . Im vorliegenden Fall hat 
diese Regelung aufgrund der vollständigen Nutzbarkeit des Dachgeschosses keine An­
wendbarkeit. 

Des Weiteren erfolgt nach dem Modell des Gutachterausschusses kein gesonderter Ansatz 
für bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile, da diese Bauteile im üblichen Um­
fang im Sachwert (der baulichen Anlagen) enthalten sind. Als im üblichen Rahmen befind lich 
werden bei der BGF-Berechnung nicht erfasste Bauteile (C-Flächen) angesehen, deren rela­
tiver Wertanteil ca. 3 % vom alterswertgem inderten vorläufigen Gebäudesachwert des ent­
sprechenden Ein- oder Zweifamilienhauses nicht übersteigt. Im vorliegenden Fall ergeben 
sich keine Zu-/Abschläge für nicht in den NKH erfasste Bauteile. 

Baupreisindex - § 36 (2) lmmoWertV 

Nach § 36 (2) lmmoWertV sind die aus den Kostenkennwerten ermittelten Herstellungskos­
ten mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen an die Preisverhältnisse am Wertermittlungs­
stichtag anzupassen. Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der für die jewei­
lige Art der baulichen Anlage zutreffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen 
Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden. 
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Der Baupreisindex wurde vom Statistischen Bundesamt für Einfamilienhäuser und den 
Stand Mai 2025 mit 133,6 angegeben15. Das Basisjahr des Index ist 2021. Umbasiert auf 
das Basisjahr 2015 ergibt sich ein Index von 169,916. 

Im vorliegenden Fall wurden jedoch Baukosten mit dem Basisjahr 2010 zur Anwendung ge­
bracht, sodass eine Umbasierung des Indexes nach den Vorgaben des Statistischen Bun­
desamtes nach folgender Formel erfolgen muss: 

Index im Berichtszeitraum (2015=100) 
gesuchter Index (2010=100) = ------------- x 100 

Index für das Jahr 2010 (2015=100) 

Der Index für Wohngebäude für das Jahr 201 O (auf Basis 2015=100) beträgt 90,117, sodass 
der folgende Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag in die Verkehrswertermitt lung ein­
zuführen ist: 

(Quartals)lndex [2015 =100) 
zum Stichtag 

Index 2010 [2015 =100] 

= 

169,9 

90,1 

Alterswertminderungsfaktor - § 38 lmmoWertV 

= 1,888 

Abb. 15: Ermittlung Baupreisindex 

Die auf der Grundlage der Normalherstellungskosten unter Berücksichtigung der entspre­
chenden Korrekturen und mit Hilfe des Baupreisindexes auf den Wertermittlungsstichtag 
bezogenen Herstellungskosten entsprechen denen eines neu errichteten Gebäudes. Soweit 
es sich nicht um einen Neubau handelt, müssen diese Herstellungskosten unter Berücksich­
tigung des Verhältnisses der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer 
des Gebäudes gemindert werden. Dabei ergibt sich der Alterswertminderungsfaktor wie 
folgt: 

Restnutzungsdauer [a] 62 

Gesamtnutzungsdauer [a] 80 
0,78 

Abb. 16: Ermittlung Alterswertminderungsfaktor 

Zur Ermittlung der Gesamt- und Restnutzungsdauer wird auf die Ausführungen im Abschnitt 
2.4.8 verwiesen. 

15 https:/ /www.destatis.de/DE/Themen/WirtschafVKonjunktu rindikatoren/Preise/bpr11 O.html#241648 

16 https ://bki.de/baupreisindex -basisjahr-2015 

17 bttps ·//www.destatis,de/DE/fhemen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-lmmobilienpreisindex/Publikationen/Down ­
loads-Bau-und-lmmobilienpreisindex/bauwirtschatt-preise-2170400223244. pdf? blob- publicat ioof ile (vgl. S. 6 
Pkt. 7 Rechenbeisp iel) 
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Nach § 36 (1) sind zur Ermittlung des vorläufigen Sachwerts der baulichen Anlagen - ohne 
bauliche Außenanlagen - die durchschnittlichen Herstellungskosten mit dem Regionalfaktor 
und dem Alterswertm inderungsfaktor zu multiplizieren. 

Der Regionalfaktor ist nach Absatz 3, § 36 lmmoWertV ein vom örtlich zuständigen Gutach ­
terausschuss festgelegter Modellparameter zur Anpassung der durchschnittlichen Herstel­
lungskosten an die Verhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt. Nach der lmmoWertA (36. 
(3)) soll der vom jeweiligen Gutachterausschuss zu ermittelnde Regionalfaktor den Unter­
schied zwischen dem bundesdurchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau be­
rücksicht igen, damit auf diese Weise außergewöhnlich hohe oder niedrige Sachwertfaktoren 
vermieden werden. 

Der zuständ ige Gutachterausschuss hat bei der Ableitung des Sachwertfaktors einen Re­
gionalfaktor von 1,00 (kein Zu-/Abschlag) berücksichtigt 18, weshalb dieser auch in dieser 
Verkehrswertermittlung Anwendung findet. 

3.3.2. Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und der sonstigen 
Anlagen (Eingangsdaten) 

Zu den baulichen Außenanlagen und sonstige Anlagen(§ 37 Abs. lmmoWertV) zählen z.B. 
befestigte Wege und Plätze, Ver- und Entsorgungse inrichtungen auf dem Grundstück und 
Einfriedungen. Zu den sonstigen Anlagen zählen insbesondere Gartenanlagen. 

Soweit wertrelevant sind die Sachwerte der für d ie Grundstücksart üblichen baulichen Au­
ßenanlagen und sonstigen Anlagen nach Erfahrungssätzen oder nach den gewöhnl ichen 
Herstellungskosten zu ermitteln. Werden die gewöhnlichen Herstellungskosten zu Grunde 
gelegt, ist eine Alterswertminderung anzusetzen. 

Für die Wertbeurteilung der Außenanlagen bebauter Grundstücke mit üblichem Umfang und 
mit üblicher Qualität hat sich in der Grundstücksbewertung die Ermittlung des Herstellungs ­
wertes der Außenanlagen nach sachverständigen Erfahrungssätzen bewährt, weil der Wert 
dieser Anlagen im Vergleich zu den Gebäudewerten meist von untergeordneter Bedeutung 
ist. Alterung, Verfall und Zerstörung durch mechanische, chemische und witterungsbedingte 
Einflüsse zwingen zur Erneuerung der Anlagen in kürzeren Zeitabständen. 

Hinzu kommt , dass die Entstehungsjahre der Außenanlagen oft unbekannt sind und die un­
ter der Erdoberf läche liegenden Anlagen auf ihren Gebrauchszustand nicht untersucht wer­
den können. 

Entsprechend dem Modell des Gutachterausschusses für die Ermittlung der Sachwertfakto­
ren erfolgt ein Ansatz für bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen von 4 % vom al­
terswertgem inderten vorläufigen Sachwert des Einfamilienhauses 19. 

18 https:/ /geodatenportal.sachsen-anhalt.de/gfds/dateVanzeigen/id/454065,501 /sachwertfaktoren _model lbe­
schre ibung.pdf 

19 vgl. vorherige Fußnote 
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Wesentliches Element des Sachwertverfahrens ist die Marktanpassung. Aus dem nach den 
Herstellungskosten (auch für bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen) und gegebe­
nenfalls eines Alterswertminderungs- und eines Regionalfaktors sowie dem Bodenwert er­
mittelten vorläufigen Sachwert wird durch die Marktanpassung (objektspezifisch angepass­
ten Sachwertfaktor(§ 39 lmmoWertV)) der marktangepasste vorläufige Sachwert abgeleitet. 

Der vorläufige Sachwert des Wertermittlungsobjekts ist also ein Zwischenwert, der im We­
sentlichen den nach kostenorientierten Gesichtspunkten ermittelten Wert darstellt und noch 
eine Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktan­
passung) erfordert. 

Neben der Lage auf dem Grundstücksmarkt werden mit der Marktanpassung auch die re­
gionalen Baupreisverhältnisse berücksichtigt. Die Lage auf dem Grundstücksmarkt ist da­
durch gekennzeichnet, dass im Verkaufsfall je nach der Marktlage, der vorläufige Sachwert 
der Immobilie in der Regel nicht durch den Kaufpreis realisiert werden kann. 

Der auf dem gewöhnl ichen Grundstücksmarkt erzielbare Kaufpreis (Verkehrswert) ergibt s ich 
somit durch Verringerung oder Erhöhung des vorläufigen Sachwertes um einen marktbe ­
dingten Korrekturbetrag. Die Höhe des marktbedingten Korrekturbetrages ergibt s ich aus 
Untersuchungen des Grundstücksmarktes durch den Gutachterausschuss für Grund­
stückswerte2°. 

Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Baujahr vor 1991 und der Lage im 
Landkreis Börde werden folgende Regressionsfunktion zur Ermittlung des 
Sachwertfaktors21: 

Regresslonsfunktlon 

multiples Bestlmmtheitsmaß 

Variationskoeffizient 

Zeitlicher Bezug 

Sachwertfaktor = 

+ 4,46786561 

• 0,34213428 x In vorläufiger Sachwert 

+ 0,03476947 x Bodenrichtwert 11 0,5 

+ 0, 16264802 x Gebäudestandard 

- 0, 11650925 x Landkreis 

0,50 

0,12 

08/2023 

diskret 

Mnimum Maximum 

149.000 

10 

2,1 

495.000 

135 

4,0 

Abb. 17: Regressionsfunktion 

und folgende Basiswerte der diskreten 22 Grundstücksmerkmale veröffentlicht: 

Landkreis 

Ausprägung Basis 

BÖ, SLK 0 

HZ 

Abb. 18: Basiswerte diskrete Grundstücksmerkmale 

20 https ://geodatenportal .sachsen-anhalt.de/gfds/de/gdp-sachwertfaktoren.html 

21 https ://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/datei/anzeigen/id/455434 ,501/sachwertfaktor _ezh_mz_gz_d_lk_bk_h­
z_slk_ab_ 1991.pdf 

22 Diskrete Merkmale sind Merkmale , die man zählen kann und die keine Zwischenstufen erlauben und die bei der 
Verwendung in Regressionsmodellen häufig codiert werden müssen, da Regressionsmodelle numerische Werte 
erwarten. 

Seite 50 von 103 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
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Die ausgewerteten Kauffälle (Stichprobenumfang), aus denen die o.a. Regressionsfunktion 
ermittelt worden ist, weisen folgende Merkmale auf: 

Stichprobenumfang 

Merkmale 

Untersuchungszeitraum: 

Kaufpreis: 

-.ortäufiger Sachwert: 

Bodenrichtwert (erschließungsbeitragsfre i): 

Gebäudestandard : 

Wohnfläche: 

Grundstücksfläche: 

wirtschaftliche Restnut2Ungsdauer: 

Baujahr. 

Unterkellerung: 

Garagen 

Anzahl der Kauffälle: 

Spanne 

110n bis 

11/2022 05/2024 

142.500 E 405.000E 

149.000 E 495.000E 

10 E/m2 135 E/m2 

2,1 4,0 

85m 2 212 m• 

414 m2 1.363 m2 

SO Jahre 75 Jahre 

1991 2018 

0% 100% 

0 3 

104 

Median 

08/2023 

250.000 E 

297.000 E 

45 E/m2 

3,0 

120 m• 

637 m• 

57 Jahre 

2000 

0% 

1 

Abb. 19: Stichprobenumfang/-merkmale 

Bei dem Wertermittlungsobjekt des vorliegenden Teilmarktes lässt sich ein objektspezifi­
scher angepasster (vorläufiger) Sachwertfaktor in Abhängigkeit 

des vorläufigen Sachwertes von 268.268 € (-+ Abs. 3.3.5), 

des Bodenr ichtwertes von 20 €/m2 (-+ Abs. 3.2), 

des Gebäudestandards von 3,0 (-+ Abs. 3.3.1) sowie 

des Landkreises Börde mit 1,0 (-+ Abs . 2.1) 

mit Hilfe der programmierten Regressionsformel in Apple Numbers23 in Höhe von 0,835 ab­
leiten. 

Zusätzlich ist jedoch noch zu berücksichtigen, dass der dem Sachwertfaktor zu Grunde lie­
gende Stichprobenumfang den zeitlichen Bezug August 2023 aufweisen. Um der zweifels­
ohne vorhandenen Preisdynamik im Einfamilienhausmarkt gerecht zu werden, ist eine Be­
rücksichtigung dieser Entwicklung erforderlich, da diese Bezug nehmend auf den Werter­
mittlungsstichtag nicht hinreichend durch den vorläufigen Sachwertfaktor abgebildet werden 
kann. 

Die Berücksichtigung der Wertentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag erfolgt mit den 
„Preisindizes für Wohnimmobilien nach Kreistypen", welche vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlicht werden24. Diese zeigen die Preisentwicklung von Wohnimmobilien (Eigen­
tumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser) differenziert nach verschiedenen sied­
lungsstrukturellen Gebietstypen in Deutschland . Damit wird sichtbar, wie sich die Immobili ­
enpreise in unterschiedlichen Regionen - von Metropolen bis zu dünn besiedelten ländlichen 
Kreisen - entwickelt haben. 

23 App le lnc . (2008-2025) . Apple Numbers (Version 14.4) Computer-Software . Apple. 

24 https ://www .destatis.de/DE/fhemen/Wirtschaft/Preise/Baupreise - lmmobi lienpreisindex/Tabellen/haeuserpreis ­
index-kreistypen .html 
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Geschäftsnummer 
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Die zusätzliche Preisentwicklung seit 07 /2023 stellt sich wie folgt dar: 

Preisindex [2015=1 00) zum Stichtag 143,3 
= = 0,970 

Preisindex [2015=100) 2.Quartal 2023 147,8 

Abb. 20: Ermitt lung Preisentwicklung 

Seit 08/2023 gab es einen Preisrückgang von ca. 3 %. Dies deckt sich auch mit meinen 
Marktbeobachtungen. 

Der vorläufige Sachwertfaktor verringert sich um diesen Prozentsatz und führt somit zu ei­
nem (endgültigen) Sachwertfaktor von - 19 % (0,835 x 0,97 = 0,81). Das bedeutet, dass der 
Verkaufspreis (Verkehrswert) dieser Immobilie ca. 19 % unter dem Sachwert gehandelt wird . 

3.3.4. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Eingangsdaten) 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 3 lmmoWertV sind 
wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem 
auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten 
Modellen oder Modellansätzen abweichen. Besondere objektspezif ische Grundstücks­
merkmale können insbesondere vorliegen bei 

besonderen Ertragsverhältnissen, 

Baumängeln und Bauschäden, 

baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) 
und zur alsbaldigen Freilegung anstehen, 

Bodenverunreinigungen, 

Bodenschätzen sowie 

grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen. 

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkma le werden, wenn sie nicht bereits 
anderweitig berücksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbe­
sondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Bei paralleler Durchführung 
mehrerer Wertermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen Grundstücks ­
merkmale, soweit möglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen. 

Im vorliegendem Fall sind zu berücksichtigen: 

Baumängel und lnstandhaltungsstau (---+ Abs. 2.4 .8) sowie energetische Eigen­
schaften(---+ Abs. 2.4.7) 

Die Wertminderung aufgrund von Baumängeln und Bauschäden bestimmt sich 
nach Erfahrungswerten , unter Zugrundelegung von Bauteiltabellen oder auf der 
Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungsstichtag erforderlichen Kos­
ten. Die Wertminderung durch lnstandhaltungsstau, Baumängel und/oder Bau­
schäden wurde mit ca. 29.300 € (---+ Abs. 2.4.8) bestimmt. 

Die energetischen Eigenschaften sind bei der Wahl der einzelnen Kostenkennwerte 
nach NHK 2010 bereits ausreichend berücks ichtigt worden, sodass keine weitere 
Anpassung erfolgt. 
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3.3.5. Sachwertermittlung gern. lmmoWertV §§ 35 - 39 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Abschließend stellt sich der komplette Verfahrensgang der Sachwertermittlung nach den 
Vorschriften der lmmoWertV und den Ausführungen in den vorangegangenen Abschnitten 
zusammenhängend wie folgt dar: 

Gebäude BGF NHK BPI Regional- Herstellungs- G R AWM 
faktor kosten am N N Faktor 

Stichtag inkl. D D 
19% MwSt 

(m2] [€/m2] [€) [a] [a] 

1.21 EFH 162 1.011 1,886 1,00 308.893 80 62 0,78 

Summer der alterswertgeminderten Gebäudeherstellungskosten am Stichtag mit = 
19 % MwSt 

bauliche Außenanlagen inkl. Baunebenkosten und 
Alterswertminderung 

sonstige bauliche Anlagen inkl. Baunebenkosten und 
Alterswertminderung 

4% 

Carport 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen, baulichen Außenanlagen und 
sonstigen Anlagen 

Bodenwert 

vorläufiger Sachwert des Grundstocks 

Sachwertfaktor (Marktanpassung) 

Bodenwert (sonstige Flächen) 

marktangepasster vorläufiger Sachwert 

-19 % 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Baumängel / Bauschäden) 

werterhöhende objektspezifische Grundstücksmerkmale 

wertmindernde objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Sachwert 

1 Sachwert gerundet 

+ 

+ 

= 

+ 

= 

+/-

+ 

= 

+ 

= 

= 

alterswertge-
minderte 

Herstellungs-
kosten am 

Stichtag inkl. 
19% MwSt 

[€) 

239.392 

239.392 € 

9.576 € 

3.000 € 

251.968 € 

16.300 € 

268.268 € 

-50.971 € 

0 € 

217.297 € 

29.300 € 

0 € 

0 € 

187.997 € 

188.000 € 1 

entspricht 1.528 € je m2 Wohnfläche 

Abb. 21: Sachwertverfahren 
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Geschäftsnummer 
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3.4. Vergleichswertverfahren gern. lmmoWertV, Teil 3, Abschnitt 1, §§ 24-26 

Das hier dargestellte Vergleichswertverfahren legt die Verfahrenssystemat ik und Termi­
nologie der lmmoWertV zugrunde. 

3.4.1. Kaufpreise vergleichbarer Objekte 

Zur Ermittlung des Vergleichswertes wurde bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschus­
ses für Grundstückswerte in Magdeburg ein Auszug aus der Kaufpreissammlung angefor­
dert. Um eine hinreichende Vergleichbarkeit zu gewährleisten, aber auch eine ausreichend 
große Stichprobe zu erhalten, erfolgte die Selektion mit den nachfolgend angegebenen Kri­
terien. 

Kriterium Parameter 

Lage Gemeinden Hohe Börde, Niedere Börde, Barleben 

Vertragsdatum ab 01 .01.2022 bis zum Wertermittlungsstichtag 

Bebauung freistehendes Ein-/Zweifamilienhaus 

Wohnfläche 90-165m 2 

Baujahr 1995 - 2015 

Bodenrichtwert 50,00 €/m2 

Abb. 22: Selektionskriterien 

Eine ursprünglich vorgesehene Begrenzung der Selektion für Einfamilienhäuser in der Ge­
meinde Hohe Börde erbrachte eine für eine Vergleichswertermittlung zu geringe Stichprobe. 
Es erfolgte daher eine Erweiterung auf die Gemeinden Niedere Börde und Barleben. Hier 
sind hinreichend vergleichbare Fundamentaldaten, insbesondere hinsichtlich der Wirt­
schaftskraft, sowie eine vergleichbare Marktsituation vorhanden. 

Die Abfrage ergab 1 O Vergleichskauffälle . Deren Anzahl ist für die Wertermitt lung nach dem 
Vergleichswertverfahren dem ersten Anschein nach ausreichend. Abweichungen sind sach­
verständig zu berücks ichtigen. Die wesentlichen Basisdaten der Vergleichsfälle sind in der 
folgenden Tabelle dargestellt. 
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ltd. Datum Gemarkung 
Nr. Vertrag 

04.2022 Samswegen 

2 06.2022 Elchenbarleben 

3 10.2022 Bebertal 

4 02.2023 Klein Ammensieben 

5 03.2023 Samswegen 

6 03.2023 Klein Ammensieben 

7 12.2023 Groß Ammensieben 

8 01.2024 Nordgennersleben 

9 07.2024 Bornstedt 

10 10.2024 Dahlenwarsleben 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

GNndstücks- Boden-
fliehe richtwert 

[mZ) [€/mZ) 

670 50 

800 35 

1.080 40 

720 45 

630 50 

1.610 45 

520 35 

610 20 

690 20 

930 30 

3.4.2. Analyse der Vergleichskauffälle 

Bau-
Jahr 

1998 

1995 

1996 

2003 

2004 

1998 

1996 

2000 

2001 

1995 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Wohn- Kaufpreis 
fli.che [€] 
[mZ) 

138 320.000 

160 250.000 

155 388.000 

110 275.000 

157 354.200 

160 390.000 

145 280.000 

158 270.000 

135 284.000 

145 250.000 

Abb. 23: Auskunft Kaufpreissammlung 

Die Kauffälle 3, 6 und 9 weisen entsprechend der Auskunft aus der Kaufpreissammlung eine 
vollständige Unterkellerung auf, was auch in den absolut hohen Kaufpreisen erkennbar ist. 
Dieses Merkmal trifft auf das Bewertungsgrundstück nicht zu, sodass diese Kauffälle in ei­
nem ersten Schritt für das weitere Vergleichswertverfahren unberücksichtigt bleiben. 

Die Kauffälle 1 und 5 befinden sich in einer Bodenrichtwertzone, die zum jeweiligen Kauf­
zeitpunkt einen Bodenrichtwert von 50,00 €/m 2 auswies. Zum Wertermittlungsstichtag be­
tragen die jeweiligen Bodenrichtwerte sogar 70,00 €/m2. Dabei handelt es sich um deutlich 
bessere (Wohn)Lagen, als die des Bewertungsgrundstücks, sodass auch diese Kauffälle im 
weiteren Verlauf unberücksichtigt bleiben. 

Aus diesem Grund bleiben für den weiteren Verfahrensablauf nur noch die Kauffälle 2, 4, 7, 8 
und 1 0 übrig. 

ltd. Datum Gemarkung GNndstiicks· Boden- Bau- Wohn- Kaufpreis 
Nr. Vertrag fliehe richtwert Jahr fliehe [€] 

[mZ) [€/mZ) [mZ) 

2 06.2022 Eichenbarleben 800 35 1995 160 250.000 

4 02.2023 Klein Ammensieben 720 45 2003 110 275.000 

7 j 12.2023 Groß Ammensieben 520 35 1996 145 280.000 

8 01 .2024 Nordgennersleben 610 20 2000 158 270.000 

10 
1 

10.2024 Dahlenwarsleben 930 30 1995 145 250.000 

Abb. 24: selektierte Kauffälle 
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Einfamilienhaus mit Carport 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Die Kaufverträge wurden verteilt über den Zeitraum von bis zu 3 Jahren vor dem Wertermitt ­
lungsstichtag abgeschlossen. Das Preisniveau hat in dem Marktsegment und in den Lagen 
im Betrachtungszeitraum signifikante Entwicklungen erfahren, sodass die Kauffälle aus dem 
betrachteten Zeitraum mithilfe des „Preisindizes für Wohnimmobilien" des Statistischen 
Bundesamtes 25 wie folgt an den Wertermittlungsstichtag angepasst werden: 

lfd. Datum Gemarkung Kaufpntls [€] Preisindex Preisindex Indexierter 
Nr. Vertrag Datum Wertermlttlunga Kaufpntls [€] 

Vertrag -stichtag 

2 06.2022 Eichenbarleben 250.000 163 143,3 219.785 

4 02.2023 Klein 275.000 153,8 143,3 256.226 
Ammensieben 

l; 
12.2023 Groß 280.000 142,3 143,3 281.968 

Ammensieben 

01 .2024 Nordgermersleben 270.000 142,3 143,3 271.897 

10.2024 Dahlenwarsleben 250.000 142,8 143,3 250.875 

Abb. 25: Kauffälle mit Preisindexierung 

Die Gemeinden, in denen die Verkäufe realisiert wurden, können grundsätzlich vergleichbar 
zu Bornstedt eingeschätzt werden. 

Die Grundstücksflächen bewegen sich in einer Spanne von 520 - 930 m2, der Median liegt 
mit 720 m2 etwas unterhalb der Grundstücksgröße des zu bewertenden Grundstücks mit 
814 m2. 

Die Vergleichsobjekte wurden zwischen 1993 und 2003 errichtet , das mittlere Baujahr von 
1997 liegt dicht an dem des zu bewertenden Einfamilienhaus mit 1994. 

Die Ausstattungstandardstufen der jeweiligen Objekte liegen im Bereich von 2,8 bis 3,2 
(teilweise fehlen jedoch Angaben) und sind mit dem zu bewertenden Einfamilienhaus mit 
einer Ausstattungsstandardstufe von 3,0 hinreichend vergleichbar. 

Mit Wohnflächen zwischen 11 O - 160 m2 liegt der Median von 145 m2 etwas oberhalb der 
Wohnfläche des Wertermittlungsobjektes mit ca. 123 m2. 

Die Kaufpreise der selektierten Einfamilienhäuser liegen in einer Spanne von ca. 220.000 -
ca. 282.000 €. Der Medianwert beträgt hier ca. 256.000 €. 

Das Bodenrichtwertniveau der Vergleichskauffälle (bezogen auf den 
Wertermittlungsstichtag) erstreckt sich von 20 - 50 €/m2. Hier liegt der Medianwert von 40 
€/m2 deutl ich über dem entsprechenden Wert des Wertermittlungsobjektes mit 20 €/m2. Dies 
ist vor allem auch dadurch begründet , dass sich die Bodenr ichtwerte in allen Bodenricht­
wertzonen im Zeitraum von 2020 über 2022 bis 2024 deutlich verändert haben. Aufgrund 
dessen wird im Abschnitt „Untersuchung der Stichprobe" der zutreffende Bodenrichtwert 
zum 01.01.2024 für den jeweiligen Kauffall zu Grunde gelegt.26 Zudem weisen die Ver­
gleichskauffälle keine „Lärmbelastung" auf und sind deshalb höher. 

25 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-lmmobilienpreisindex/Tabellen/haeuserpreisindex­
kreistypen.html 

26 https://www.geodatenportal .sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/grundstuecksbewert ung/index.htm l? 
lang=de&vm=2D&s= 1270557 .0627055506&r=0&e=692095.6491782338,5766045.686461339 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Aufgrund der relativ geringen Anzahl der Kauffälle in Verbindung mit der starken Abwei­
chung der Kauffälle bei einem der wesentlichsten wertbeeinflussenden Merkmalen - der (Mi­
kro)Lage (u.a. Lärmbelastung) - ist die Stichprobe für eine dezidierte Auswertung unter Be­
rücksichtigung tiefergehender Einflussgrößen nicht geeignet. Gleichwoh l können auch auf­
grund des Stichprobenumfangs die Daten zur Überprüfung des im Sachwertverfahren ermit­
telten Grundstückswertes herangezogen werden. Dabei ist der Einfluss der zur Verfügung 
stehenden Merkmale zu untersuchen. 

3.4.3. Wahl des Vergleichsmaßstabs 

Als Vergleichsmaßstab im Vergleichswertverfahren können bei Einfamilienhäusern entweder 
der Kaufpreis direkt, der Kaufpreis je Quadratmeter Brutto -Grundfläche oder der Kaufpreis je 
Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche herangezogen werden. 

Zu den Vergleichsobjekten liegen keine Angaben zu den Brutto-Grundflächen und auch 
nicht zu den Nutzflächen vor. Lediglich die Wohnfläche steht bei allen Kauffällen zur Verfü­
gung. Aufgrund der Größe des Wohnhauses des hier zu bewertenden Grundstücks liegt die 
Wohnfläche innerhalb der Spanne der Wohnflächen der Vergleichsobjekte. Insofern sind die 
Wohnflächenpreise gut auf das Wertermittlungsobjekt übertragbar. Der Einfluss des Merk­
mals Wohnfläche auf die Kaufpreise wird nachfolgend untersucht. 

Somit kommt den direkten Kaufpreisen dieser Stichprobe die höchste Aussagekraft zur Ab­
leitung des Vergleichswertes zu. 

3.4.4. Untersuchung der Stichprobe 

Nachfolgend werden die Kauffälle zusammengefasst und die sich daraus ergebende Stich­
probe auf Ausreißer untersucht. Damit sollen Kauffälle, die möglicherweise aufgrund von 
Beeinflussung durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse entstanden sind, und de­
ren Kaufpreise erheblich von den Kaufpreisen in vergleichbaren Fällen abweichen , ausge­
schlossen werden. 

Allgemein anerkannt als Verfahren zur Ausreißererkennung ist die Sigma-Regel (zentrale 
Schwankungsintervalle). Dabei werden zunächst der Mittelwert und die Standardabwei­
chung als mittlere Streuung der Stichprobenwerte um den Mittelwert ermitte lt. Zusätzlich 
wird hier der Median als Zentralwert des Datensatzes bestimmt, um im Vergleich mit dem 
Mittelwert erkennen zu können, ob die Stichprobe normalverteilt ist. Ferner wird zur Be­
stimmung der prozentualen Streuung der Stichprobe der Variationskoeffizient berechnet. Als 
zentrales Schwankungsintervall wird hier das 95 %-Intervall (1,96-fache Standardabwei­
chung) gewählt, was bedeutet, dass 95 % aller Stichprobenwerte in diesem Intervall um den 
Mittelwert liegen. Ausreißer sind folglich all diejenigen Kauffälle, die über- oder unterhalb 
dieser Spanne liegen. 

Die Untersuchung wird für alle Grundstücksmerkma le durchgeführt, für die Angaben aus der 
Kaufpreissammlung zur Verfügung stehen. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Im Folgenden ist das Ergebnis der deskriptiven Stichprobenanalyse dargestellt. 

lfd. Datum Landkreis Gemarkung Grund- •I II II Bau- Wohn- -Nr. Vertrag stOcks- Boden- Jahr fliehe Kaufpreis 

fliehe richt- [m2] [€) 

[m'] wert 
[f/m2] 

2 06.2022 Börde Eichenbarleben 800 50 1995 160 219.785 

4 02.2023 Börde Klein 720 40 2003 110 256.226 
Ammensieben 

7 12.2023 Börde Groß 520 45 1996 145 281.968 
Ammensieben 

8 01 .2024 Börde Nordgermersleben 610 20 2000 158 271.897 

10 10.2024 Börde Dahlenwarsleben 930 30 1995 145 250.875 

Mittelwert 716 37 1998 144 256.150 

Median 720 40 1996 145 256.226 

Standardabweichung 160 12 4 20 23.795 

Variationskoeffizient 22,4 % 32,5% 0,2% 14,0 % 9,3 % 

Minimum 95 %-Schwankungsintervall 402 13 1991 104 209.513 

Maximum 95 %- 1.030 61 2005 183 302.788 
Schwankungsintervall 

Abb. 26: Stichprobenanalyse 

Das Schwankungsintervall ergibt sich beispielsweise für den Kaufpreis von 209.513 € (= 
256.150 € - 1,96 x 23. 795 €) bis 302. 788 € (= 256.150 € + 1,96 x 23. 795 €). 

Die geringe Abweichung zwischen Mittelwert (256.150 €) und Median (256.226 €) weist auf 
eine annähernde Normalverteilung der Kaufpreise hin. Der Variationskoeffizient (9,3 %) steht 
für eine relativ kleine Streuung. Alle Kaufpreise liegen innerhalb des 95 %-Schwankungsin­
tervalls. 

Die Grundstücksmerkmale Baujahr und Wohnfläche weisen ähnliche (kleine) Variationskoef­
fizienten auf. 

Es ist deshalb nicht erforderlich, weitere Kauffälle aus der Stichprobe auszuschliessen (Aus­
reißertest). In der Statistik ist der Ausschluss von Ausreißern in der Regel dann abzubrechen, 
wenn alle Werte innerhalb des Schwankungs intervalls liegen oder allenfalls marginale Unter­
oder Überschreitungen bestehen. 
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3.4.5. Analyse der Einflussfaktoren 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Wie im Abschnitt 3.4.2 dargelegt, bestehen bei einzelnen Grundstücksmerkmalen der Ver­
gleichskauffälle Abweichungen der Durchschnittswerte zum hier zu bewertenden Grund­
stück. Der Einfluss dieser Grundstücksmerkmale auf den Kaufpreis ist daher zu untersu­
chen. Ein Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen ist der 
Korrelationskoeffizient27. 

In der folgenden Tabelle ist der Koeffizient zwischen den zu untersuchenden Merkmalen und 
den Kaufpreisen mit angegeben. 

lfd. Datum Landkreis Gemeinde Grund- ., 1 Bau- Wohn- ---Nr. Vertrag stiicks- Boden- jahr fliehe Kaufpreis 

fliehe richt- [m-) [€] 

[ml) wert 
[f/ml) 

2 06.2022 Börde Elchenbarleben 800 50 1995 160 219.785 

4 02.2023 Börde Klein Ammensieben 720 40 2003 110 256.226 

7 12.2023 Börde Groß Ammensieben 520 45 1996 145 281.968 

8 01 .2024 Börde Nordgermersleben 610 20 2000 158 271 .897 

10 10.2024 Börde Dahlenwarsleben 930 30 1995 145 250.875 

Korrelationskoeffizient zum Kaufpreis -0,72 -0,43 0,31 -0, 18 

Abb. 27: Korrelationsanalyse 

Den stärksten Einfluss nimmt die Höhe der Grundstücksfläche ein. Dieser drückt sich in ei-
nem Korrelationskoeffizienten von -0, 72 aus.28 

27 Der Korrelationskoeffizient wird mit der Funktion „Korrel" eines Tabellenkalkulationsprogramms ermittelt. Der Wert von 
-0,58 ergibt sich beispielsweise aus den Zellwertbereichen „Grundstücksf läche" und „indexierter Kaufpreis". 

28 Als Orientierung kann folgende Interpretation dienen: 
Korrelationskoeffizient 0,01 - 0,33: schwacher linearer Zusammenhang 
Korrelationskoeffizient 0,33 - 0,66: mittlerer linearer Zusammenhang 
Korrelationskoeffizient 0,66 - 0,99: starker linearer Zusammenhang 
Korrelationskoeffizient 1: direkter linearer Zusammenhang 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Die folgende Grafik stellt die Werte im Einzelnen und den Zusammenhang dar. 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Abb. 28: Regressionsfunktion 

Aus der Grafik ist deutlich ersichtlich, dass mit größerer Grundstücksgröße auch ein Rück­
gang der Kaufpreise zu verzeichnen ist. Ebenfalls ist zu sehen, dass bei diesem Merkmal 
grundsätzlich von einer linearen Abhängigkeit ausgegangen werden kann. 

Die Korrelationskoeffizienten der Wohnfläche und des Bodenrichtwerts liegen mit -0, 18 und 
0,31 in einem Bereich, der bedeutet , dass hinsichtlich dieser Merkmale nahezu keine bzw. 
sehr geringe Abhängigkeit besteht - der Kaufpreis von diesen Faktoren somit nahezu unbe­
einflusst ist. Somit sind diese Merkmale bei der weiteren Auswertung zu vernachlässigen. 

Wie dargestellt , kann hinsichtlich der Grundstücksfläche grundsätzlich von einer linearen 
Abhängigkeit ausgegangen werden. Es ist daher mögl ich, den Zusammenhang über eine 
lineare Regression abzubilden. Dabei ist die Grundstücksgröße die unabhängige Variable, 
die auf die abhängige Variable, den Kaufpreis, einwirkt. 

Die Regressionsgleichung stellt sich in allgemeiner Form wie folgt dar: 

y = b * x + e. 

Die lineare Regression des Bodenrichtwertes mit dem Kaufpreis der vorliegenden Stichpro­
be aus der Kaufpreissammlung ergibt folgende Regressionsgleichung 29 : 

y = -106,44 *X+ 332.364 

29 Die Ausweisung der Regressionsformel (einfache lineare Regression) erfolgt mit Hilfe eines Tabellenkalkulationspro­
gramms. 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

3.4.6. Vorläufiger direkter Vergleichswert 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Über die Regressionsgleichung lässt sich nunmehr der Schätzwert für das hier zu bewerten­
de Objekt berechnen. Der sich daraus ergebende vorläufige Vergleichswert ist in der folgen­
den Tabelle bei der hier zutreffenden Grundstücksgröße von 814 m2 abgeleitet. 

I: Grundstücksgröße 

Achsenabschnitt 

vorläufiger Vergleichswert 

II vorläufiger Vergleichswert gerundet 

b"x 

+e 

814 • -106,44 

+ 332.364 

= 245.722 € 

= 245.700 € 

Abb. 29: Ermittlung vorläufiger Vergleichswert 

3.4.7. Allgemeine Marktanpassung 

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind beim Vergleichswertver­
fahren automatisch berücksichtigt, weil die Kaufpreise unmittelbar am Markt erzielt worden 
sind. Die Marktentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag wurde aus den Kauffällen in 
obiger Regressionsfunktion berücksichtigt. 

3.4.8. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstücks­
merkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstücks­
markt Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen 
abweichen. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale können insbesondere vor­
liegen bei besonderen Ertragsverhältnissen, Baumängeln und Bauschäden, baulichen Anla­
gen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur alsbald igen 
Freilegung anstehen, Bodenverunreinigungen, Bodenschätzen sowie grundstücksbezoge ­
nen Rechten und Belastungen . 

Im vorliegendem Fall sind zu berücksichtigen: 

Baumängel und lnstandhaltungsstau (-+ Abs. 2.4.8) 

Die Wertminderung aufgrund von Baumängeln und Bauschäden bestimmt sich 
nach Erfahrungswerten, unter Zugrundelegung von Bauteiltabellen oder auf der 
Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungsstichtag erforderlichen Kos­
ten. Die Wertminderung durch lnstandhaltungsstau, Baumängel und/oder Bau­
schäden wurde mit ca. 29.300 € (-+ Abs . 2.4.8) bestimmt. 

Weitere Grundstücksmerkmale, die einen über den hier gewählten Ansatz hinausgehenden 
Werteinfluss darstellen, sind bei dem hier zu bewertenden Grundstück nicht zu erkennen. 
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3.4.9. Direkter Vergleichswert 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Der direkte Vergleichswert ergibt sich aus dem vorläufigen direkten Vergleichswert unter Be­
rücksichtigung der allgemeinen Marktanpassung und der besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale und stellt sich für das hier zu bewertende Objekt wie folgt dar. 

vorläufiger direkter Vergleichswert 

marktangepasster vorläufiger direkter Vergleichswert 

besondere objektspe zifische Grundstücksmerkmale 

direkter Vergleichswert 

direkter Vergleichswert geNndet 
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=245.700 € 

= 245.700 € 

- 29.300 € 

= 216.400 € 

= 216.000 t: 

Abb. 30: Ermittl ung Vergleichswert 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

3.5. Verkehrswert 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Nach § 6 der lmmobilienwertermittlungsverordnung ist der Verkehrswert nach den Ergebnis­
sen der herangezogenen Verfahren, unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit und unter Be­
rücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen. 

Wie in Abschnitt 3.1.2 erläutert, wende ich im vorliegenden Wertermittlungsfall das Sach­
wertverfahren an, da das Wertermittlungsobjekt als Einfamilienhaus konzipiert ist und derar­
tige Objekte am Grundstücksmarkt aufgrund ihrer Nutzungsmöglichkeit und der Gebäude­
substanz beurteilt werden und der Sachwert regelmäßig die Verkehrswertable itungsgrundla­
ge im eigengenutzten Eigenheimbereich ist, wo überwiegend die persönliche Passion, nicht 
aber wirtschaftliche Gesichtspunkte wie die Kapitalrendite von Interesse sind. 

Der Verkehrswert wird also aus dem Sachwert mit 188.000 € abgeleitet, wobei die Markt­
lage durch die Marktanpassung berücksichtigt worden ist. Das angewandte Wertermitt­
lungsverfahren ist aussagefähig und führt nach meiner Einschätzung hinreichend genau zum 
Verkehrswert des Wertermittlungsobjektes. 

Daneben stellt der Markt Preisvergleiche an. Eine Abfrage vergleichbarer Kauffälle von frei­
stehenden Einfamilienhäusern aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte Sachsen-Anhalt ergab eine verwertbare Stichprobe von 5 Kauffällen. Aus 
den Daten konnte im Ergebnis einer eingehenden Untersuchung und Auswertung ein direk­
ter Vergleichswert von 216.000 € abgeleitet werden. Als einziges Gebäudemerkmal mit ei­
nem Flächenbezug stand die Wohnfläche der jeweiligen Wohnhäuser zur Verfügung. Es 
konnte nachgewiesen werden, dass die Kaufpreise nicht signifikant von diesem Merkmal 
abhängen. Eine starke Korrelation zeigte sich bei der Grundstücksgröße. Ein multip ler Re­
gressionsansatz im Vergleichswertverfahren hätte aufgrund der geringen Korrelation der an­
deren Grundstücksmerkmale bei insgesamt vergleichsweise hohen Variationskoeffizienten 
zu keinem aussagekräftigeren Ergebnis geführt . Aufgrund der relativ geringen Anzahl der 
Kauffälle in Verbindung mit der starken Abweichung der Kauffälle bei einem der wesentlichs ­
ten wertbeeinf lussenden Merkmalen - der (Mikro)Lage (u. a. Lärmbelastung) - ist die Stich­
probe für eine dezidierte Auswertung unter Berücksichtigung tiefergehender Einflussgrößen 
nicht geeignet. Gleichwohl können auch aufgrund des Stichprobenumfangs die Daten zur 
Überprüfung des im Sachwertverfahren ermittelten Grundstückswertes herangezogen wer­
den. Der abgeleitete Vergleichswert bestätigt den Sachwert in der Größenordnung - bei ei­
ner Abweichung von ca. + 15 %, auch in Hinblick auf das geringe Bodenwertniveau auf­
grund der Lärmbelastung des Bewertungsgrundstücks. 

Unter Würdigung aller wertbeeinflussenden Umstände und insbesondere der lokalen Markt­
situation wird der Verkehrswert, gestützt auf die vorstehenden Berechnungen und Untersu­
chungen, zum Wertermittlungsstichtag 27.05.2025 wie folgt abgeleitet: 

Verkehrswert des mit einem Einfamilienhaus und einem Carport 

bebauten Grundstückes, 

Flur 5, Flurstück 59, 

Haldensleber Straße 20 in 39343 Bornstedt 

188.000 € 
(in Worten: einhundertachtundachtzigtausend Euro) 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Somit lassen sich folgende Kennzahlen/ Vergleichsfaktoren ableiten: 

Wohnflächenpreis 

Bodenwertanteil 

188.000 € / 123 m2 

16.300 € / 188.000 € 

1.528 €/m 2 

8,7 % 

Abb. 31: Ermittlung Vergleichsfaktoren 

Zur Plausibilitätsprüfung (gern. § 6 Abs. 4 lmmoWertV) wird die aktuelle Angebotspreissi­
tuation des regionalen Immobilienmarktes betrachtet. Danach werden zum Stichtag in 
Bornstedt respektive der unmittelbaren Umgebung bzw. der Gemeinde Hohe Börde bei den 
verschiedenen Immobilienportalen (lmmoScout24, lmmowelt, Kleinanzeigen usw.) die fol ­
genden Grundstücke mit freistehenden Einfamilienhäuser angeboten, die mit dem Bewer­
tungsobjekt im weitesten Sinne vergleichbar sind. 

Nr. Preis Wohnflllche Wohnflächenpnils Ausstattung Lage Baujahr Grunds10cksgr0ße Gaage 

349.000 231 1.51 1 mittel einfach/mittel 1999 603 

2 299.000 142 2.106 mittel elnlach/mlttel 1999 906 2 

Median 324.000 187 1.808 mittel einfach/mittel 1999 755 2 

Mittel 324.000 187 1.808 mittel einfach/mittel 1999 755 2 

MIN 299,000 142 1.511 mittel elnfach/mlttel 1999 603 

MAX 349.000 231 2.106 mittel einfach/mittel 1999 906 2 

Abb. 32: Angebotspreise 

Die (Angebots)Vergleichspreise betragen im Median ca. 1.808 €/m2 bei einer Spanne von 
1.511 €/m 2 bis 2.106 €/m 2 . Der aus dem Verkehrswert abgeleitete Wohnflächenpreis von 
1.528 €/m 2 befindet sich am unteren Ende dieser Spanne. Dies ist u.a. aus den folgenden 
Gründen plausibel: 

Erfahrungsgemäß werden Angebotspreisei. d. R. noch nachverhandelt und führen 
zu einem etwas niedrigeren tatsäch lichen (Ver}Kaufpreis, der bis zu 20 % unter 
dem ursprünglichen Angebotspreis liegen kann. 

Das Bewertungsobjekt stellt sich augenscheinlich in einem schlechteren Zustand 
dar, als alle o. a. vermarkteten Angebotsobjekte, was zu einem zusätzlichen 
(Risiko}Abschlag führt. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen der abgeleitete Wohnflächenpreis respektive der Ver­
kehrswert plausibel. 

Die AVIV Germany GmbH als Betreiber von immowelt.de weist für Bornstedt eine Ange­
botspre isspanne von 570 €/m2 bis 2.257 €/m 2 - im Durchschnitt 1.425 €/m 2 - für Einfamili­
enhäuser aus.30 Auch diese Angaben stützen bei Beachtung der zuvor genannten Beson­
derheiten beim Umgang mit Angebotspreisen den zuvor ermittelten Wohnflächenpreis von 
1.528 €/m 2 . 

30 https://www.immowelt.de/immobilienpreise/bornstedt-b-haldensleben?m=price _map_city_map _price _map_n­
eighborhood 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Der Gutachterausschuss veröffentlicht in seinem Dashbord 31 für 2024 einen mittleren Ver­
gleichspreis von 1.380 €/m 2 Wohnfläche für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit 
einem Baujahr ab 1991 in Dorflagen im Landkreis Börde . 

Der ermittelte Verkehrswert wird unter Berücksichtigung der Objekt- und Lagequalität, der 
Markts ituation (allgemein wie auch hinsichtlich des speziellen Teilmarktes) sowie der Objekt­
risiken als am Markt erzielbar und plausibel eingeschätzt - auch vor dem Hintergrund der 
Genauigkeitsanforderungen und -möglichkeiten 32, die an eine Verkehrswertermittlung ge­
stellt werden können. 

Ich erkläre, dass ich dieses Gutachten in meiner Verantwortung nach bestem Wissen und 
Gewissen, frei von jeder Bindung und ohne persönliches Interesse am Ergebnis, erstellt 
habe. 

Ich bescheinige durch meine Unterschrift zugleich, dass mir keine der Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig 
ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Ich versichere weiterhin , dass die im vorliegenden Gutachten verarbeiteten personenbezo ­
genen Daten ausschließlich zum Zweck dieses Gutachtens verwendet werden. Nach Erfül­
lung des Gutachtenauftrages bzw. nach Beendigung der gesetzlichen Aufbewahrungspflich­
ten werden die personenbezogenen Daten vollumfänglich gelöscht. Zur Wahrung der Ver­
traul ichkeit werden die personenbezogenen Daten weder während der Verarbeitung noch 
während des gesetzlichen Aufbewahrungszeitraums an Dritte mit eteilt oder zugänglich 
gemacht. 

Bitterfeld-Wolfen, den 14.10.2025 

[ -1 sign-me 

kkS-Nr. D-ZP-16018-01-

Signiert von MARCO SEIDLER 
am 15.10.2025 

31 https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/portal4arcgis/apps/dashboards/ 
Occ339b6013c43788cdbe98c923fa6f3 

32 Der Verkehrswert ist ein objektiver Wert, der auf einer Schätzung beruht, unter der Voraussetzung, dass alle 
Beteiligten unter rationalen Bedingungen agieren und von gleichen Wertvorstellungen ausgehen. Trotz einer Viel­
zahl modell- und verfahrensrechtlicher Wertermittlungsvorgaben ist der Marktwert (Verkehrswert) keine exakt ma­
thematisch em1ittelbare Größe! (BGH, Urt. vom 22.01.1959 - III ZR 186/57 -. WM 1959, 408 = EzGuG 6.38; BGH, 
Urt. vom 09.11.1959 - III ZR 148/58 -, BGHZ 32, 1 = EzGuG 14.12; BGH, Urt. vom 13.12.1962 - III ZR 97/61 - , 
MDR 1963, 569 = EzGuG 14.15; BGH, Urt. vom 23.11 .1962 - V ZR 259/60 -, EzGuG 20.32; BGH, Urt. vom 
20.12.1963 - 111 ZR 112/62 -, EzGuG 14.18; BGH, Urt. vom 20.12.1963 - 111 ZR 60/63 -, EzGuG 14.17; BGH, Urt. 
vom 31.03.1977 - III ZR 10/75 -, EzGuG 14.56; BGH, Urt. vom 25.06.1964 - III ZR 111/64 -, EzGuG 20.37; BGH, 
Urt. vom 02.07.1968 - V Blw 10/68 -, EzGuG 19.14; BGH, Urt. vom 04.03.1982 - III ZR 156/80 - , EzGuG 11 .127; 
BGH, Urt. vom 18.10.1984 - III ZR 116/82 -, EzGuG 15.34; BGH, Urt. vom 01 .02.1982 - III ZR 93/80 - , EzGuG 
14.69; BGH, Urt. vom 1.2.1982 - III ZR 100/80 -, EzGuG 14.70; BGH, Urt. vom 08.02.1965 - III ZR 174/63 -, WM 
1965, 460 = EzGuG 14.22; BVerwG, Urt. vom 24.11 .1978 - 4 C 56/78 -, BVerwGE 57, 88 = EzGuG 15.9; LG Berlin, 
Urt. vom 13.01 .2004 - 9 0 42/02 -, GuG 2004, 185.) 
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Einfamilienhaus mit Carport Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

4. Literatur und Rechtsgrundlagen 

Literaturverzeichnis 

(11 

[2) 

[3) 

Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken , Stand: digital , Bundesanzeiger Verlag, Köln 

Simon/Kleiber/Weyers, GuG Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Zeitschrift, Luchterhand­
Fachverlag, Neuwied 

Bischoff/Troff/Gerady/Möckel, Praxis der Grundstücksbewertung, Stand: digital , mgo fachver­
lage GmbH & Co. KG, Kulmbach 

Rechtsgrundlagen der Wertermittlung 

BauGB 

BauNVO 

BauOLSA 

lmmoWertV 

lmmoWertA 

BGB 

ZVG 

GEG 

11.BV 

WoFIV 

DIN 277 

DIN 283 

VermGeoG 
LSA 

Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 
20.1 2.2023 

Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 , zuletzt geändert am 
03.07.2023 

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt i.d.F. der Bekanntmachung vom 20.12.2005, zu­
letzt geändert am 10.12.201 O 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobil ien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (lmmobilienwertermitt lungsverord nung -
lmmoWertV) vom 14. Juli 2021 - in Kraft getreten am 01 .01 .2022 

Muster - Anwendungshinweise zur lmmobilienwertermittlungsverordnung (lmmoWertV -
Anwendungsh inweise) - Verabschiedung vom 20.09.2023 und veröffentlicht am 21.09.2023 

Bürgerliches Gesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 02.02.2002, zuletzt geändert am 
07.04.2025 

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung i.d.F. der Bekanntma ­
chung vom 24.03.1 897, zuletzt geändert am 24.10.2024 

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
08.08.2020, zuletzt geändert am 16.10.2023, in Kraft am 01 .10.2024 

Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 12.1 0.1990, zuletzt geändert am 23. 11.2007 

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) i.d.F. der Bekannt­
machung vom 25.11 .2003 , in Kraft seit 01 .01 .2004 

Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau vom August 2021 

DIN 283 Blatt 2 „Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe 
Februar 1962); obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis 
weiter Anwendung) 

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhal t i.d.F. der Bekanntmachung vom 
15.09.2004 , zuletzt am 07.07.2020 
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Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Anlage 1 - Wohn-/Nutzflächenberechnung 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Die nachstehende Wohn- bzw. Nutzflächenberechnung wurde durch mich vor Ort durch ­
geführt. Das Aufmaß und die sonstigen Maße sind nur für diese Verkehrswertermittlung 
bestimmt und wurden überschlägig in Anlehnung an die Wohnflächenverordnung (WoFIV) 
ermittelt. Für eine weitere Nutzung (z.B. Vermietung) ist ein Aufmaß nach den üblicherwei ­
se anzuwendenden Vorschriften erforderlich. 

Raumbezeichnung Anrechnung Wohnfläche = (Länge x Breite) x Anrechnung 

Länge [m) Breite [m) WFL [m2] 

Wohnzimmer (EG) 100 % 8,27 4,03 33,33 

Küche (EG) 100% 4,02 2,72 10,93 

Dusche/WC (EG) 100 % 2,76 2,30 6,35 

Abstellraum (EG) 100 % 2,34 1,15 2,69 

Flur (EG) 100 % 4,02 2,72 10,93 

Wohnraum 2 (DG) 100 % 3,77 3,63 13,69 

100 % -1,06 1,03 -1 ,09 

50% -3,63 1,00 -1,82 

Wohnraum 3 (DG) 100% 4,53 3,78 17,12 

100 % -0,97 0,48 -0,47 

50% -4,53 1,00 -2,27 

Wohnraum 4 (DG) 100 % 3,81 3,65 13,91 

50% -3,81 1,00 -1 ,91 

Bad/WC (DG) 100 % 3,21 2,30 7,38 

100 % -0,77 0,38 -0,29 

50% -2,30 0,50 -0,58 

Flur (DG) 100 % 3,37 2,08 7,01 

100% -2,97 1,22 -3,62 

100 % 2,07 0,73 1,51 

50% 2,20 1,26 1,39 

Terrasse (EG) 25% 8,05 4,20 8,45 

122,66 

1 Wohnfläche ca. 123 m2 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Anlage 2 - Übersichtskarte 

Übersichtskarte on-geo 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

39343 Bornstedt b Haldensleben, Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 
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Patenquelle 

op,enstreetMap-M itwi rkende Stand: 202S 

on-geo 
Ole5es Dokument beruht aur der Bestell\lng 03661962 vom 05.09.2025 auf www.geoport.de : ein Service 
der on-geo GmbH. E5 gelten die allgemeinen geoport Vertrags - un-d Nutzungsbedingungen In der 
aktuellen Fom1. Copyright© by on-geo® & geoport® 2025 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Anlage 3 - Übersichtskarte mit lnfrastrukturinformationen 

Übersichtskarte mit Infrastrukturinformationen 

39343 Bornstedt b Haldensleben, Haldensleber St raße (Bornstedt) 20 

Nächste Autobahnanschlussstelle (l(mJ 
Nächster Bahnhof {kmJ 
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geo 
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Die: ütietSid"ltskarte stellt a1e Region im Maßstab 1 :200.000 aar. zusat2Jlch werden die Entfernungen zu den nac:hst;elegenen zentre11, Flughafen, 5ahl1hoten 
und Autobeh~ul'fa1Vtet1 aUS9ew1e.sen. Das Kartenmaterlal baSiert auf den Daten von c, OpenstreetMap ,.md steht oema:B der Open Data commons Op~ 
Detabese Liz.fnz (ODbl) zur frtfen Nutn,ng zur Verfügung. Ot.r Kartennussd"lnltt ist flntlprt.cnend dt:r a-itntlW•COmmon!..Llzt11z (CC BY·SA) llnnzlitrt und 
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on-geo 
Ole5es Dokument beruht aur der Bestell\lng 03661962 vom 05.09.2025 auf www.geoport.de : ein Service 
der on-geo GmbH. E5 gelten die allgemeinen geoport Vertrags - un-d Nutzungsbe(llngungen In der 
aktuellen Fom1. Copyright© by on-geo® & geoport® 2025 

Seite 69 von 103 

Seite 1 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Anlage 4 - Regionalkarte 

Regionalkarte on-geo 

39343 Bornstedt b Haldensleben, Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 
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flactiend~tmd f llr ~utschland vor und wird im Ma&s(absb-erelch 1 : 20.000 bt:; 1: 100.000 angebot;en. 

Das Kartenmat:er'ial oa:siert a\Jf' den Daten von C) openstr-eetMap um, steht gemaB der Open oau, Commons Open Database uz:enz (ODDL) ZIJI' freien NutzlJflg 
zYr verfiJ;gurig. Der Kartenausscnnitt Ist entsprecnenel Cler Cte.ative-Commons-Uz.eflz. (CC BY-S..O.) liz.enzlert unel Clarf atJch f\lr gewerbli che zwecke ,genutzt 
werden. 

Bei dlf!r weltfr't!n Vt rwtnelung der Kart11 Ist dJe Qu@llen&ngabe unver.'111dert mitzufünr itn. 

Patenquelle 
op,enstreetMap-M itwi rkende Stand: 202S 

on-geo 
Ole5es Dokument beruht aur der Bestell\lng 03661962 vom 05.09.2025 auf www.geoport.de : ein Service 
der on-geo GmbH. E5 gelten die allgemeinen geoport Vertrags - un-d Nutzungsbe(llngungen In der 
aktuellen Fom1. Copyright © by on-geo® & geoport® 2025 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Anlage 5 - Stadtplan 

Stadtplan on-geo 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

39343 Bornstedt b Haldensleben, Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 
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Maßstab (Im Papierdruck): 1 :10.000 
Ausdehnung: 1.700 m x 1.700 m @ 

Bornstedt 

- ... -
• 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

geo r 

l 
1.000 m 

Stuft:plan In verKh 1f!dlll!lnen Maß&t:lban mit V•r-kflhr5irtf-.,.ailiuktur. Der st•dtplan lÄ. untar dH Cnt;atiw.,..C.Ommonc-Uzlll!lnz '"Niilmll!lns.mmnung • 
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zYr verfiJ;gurig. Der Kartenausscnnitt Ist entsprecnenel Cler Cte.ative-Commons-Uz.eflz. (CC BY-S..O.) liz.enz.lert unel Clarf a1.1ch f\lr gewerbliche zwecke ,genutzt 
werden. 

Bei dlf!r weltfr't!n Vtrwtnelung der Kart11 Ist dJe Qu@llen&ngabe unver.'111dert mit zufilnritn. 

Patenquelle 
op,enstreetMap-Mitwirkende Stand: 202S 

or1-9eo 
Ole5es Dokument beruht aur der Bestell\lng 03661962 vom 05.09.2025 auf www.geoport.de : ein Service 
der on-geo GmbH. E5 gelten die allgemeinen geoport Vertrags - un-d Nutzungsbe(llngungen In der 
aktuellen Fom1. Copyright© by on-geo® & geoport® 2025 
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Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Anlage 6 - Mikrolage 

Wohnimmobilien Mikrolage 

39343 Bornstedt b Haldensleben, Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 

I ROLAGE 

Wohnumfeldtypologie (Quartier) 

Typische Bebauung (Quartier) 

nächster Bahnhof lkmJ 

i--",;..,,;......,;.;=E-Bahnhof(kmle'al.:.a.l.)=­
nächster Flughafen (km) 

geo 

Arbeiter in kleinen Städten; Selbständige in 
neueren Häusern 
1-2 Familienhäuser in homogen bebautem 
Straßenabschnitt 

Anschlussstelle Bornste 
Bahnhof Ochtmerslebe 
Hau tbahn hof Wolfsbur 
Airport Magdeburg-Cochstedt International (36, 1 
km 
Bushaltestelle Bornstedt 0 3 km 

VERSORGUNG / DIENSTLEISTUNG (LUFTLINIE) 

U A11gerneln N'Zt. (9,3 •m) 

IIC3zaMam ( 10,J km) 

G] KranJcenhtiu!; ( 11,3km) 

t) J'!)Olheke (J,4 li::m) 

• LEH Oisco1.mter (J,4km) 

• •KZ (8,S km) 

Kil'l{!ergarten (0,6 km) 

. GruM:schul! (4 11 km} 

l;J Re,usctiuh.'!1 (27,4 km} 

t;I G ... mtschu le (17,9 km) 

Gymnastum (11,9 km) 

l;I Hoct,sct,ule (20,2 km] .... 
... 1 „ OB Bahnhof (4,4 km) 

i.l! Rughoten (36, 1 km} 

© OpenStreetMap Contributors Maßstab (1 :15.000) 

MIKROLAGEEINSCHÄTZUNG DER OBJEKTADRESSE • 7 • (EINFACH) 

Ole Mll<rol.it~eeinsch.atzuo~ ~fft ~ne Aussa~e zum Prel5nlve.au der Adfesse Im \lerhaltrals. zum Landkreis., In dem dle .Adresse lte~t. Ote on-geo 
Lageeln5dlatzun-g wird aus Immobllien,preJsen uoo -mieten errecnnet. 

!O(i<ota>1TophalJ 1 (exzE::lhmt) 

Quell• : Mikrom arkt,, ni ic:rom Mlkremark.eting•S.,stl!mf! und Cort5tltt GmbH stand ; 2D.24 

r 

Quelle BevHlkerungst!!lntwlcklung: Stati5tische Ämt.er des Bunc!es um:J der t..ander, Da:Lenllz.enz: DeU\sdlland - Namensnermung - Ver,Jon 2.0. 
Düs:seldorl, 2017 

Q\lelle Layeei .nKh:tt:z\lllg: on--geo Ve'}!leldispre lsdatenbank,. Stand : 2019 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Anlage 7 - Auszug aus dem Geobasisinformationssystem 

Flurstock: 59 
Flur. 5 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 
Otto-von-Guericke-Straße 15, 39104 Magdeburg 
standort : otto-von-Guerfcke-Straße 15, 39104 Magdeburg 

Gemeinde: Hohe BOrde 
Kreis.; BOrde 

Gemarkung: Boms\edt 

57838-47 

Maß>tob; 1:1000 'ccm=lö':'=='P==='° Meter 

Auszug aus dem 
Geobasisinfo rmatio nssystem 
Integriertes Geobaslsprodukt 
Darstellung 1 :1000 
LK mit Orthophoto 
Erstellt am 05.05.2025 
Aktualität der Daten: 03.05.2025 

578-4067 

Ihr Zeichen; 2025-12727-AOl .5-DE 

Dieser Auszug ist gesetzlich geschützt Es gelten die Nutzungsbedingungen für die Daten der Landesvemiessung. 
des Uegenschanskatasters , des Geobasislnlormatlonssystems und der Grundstückswertemilttlung des 

Landesamtes für Vermessung und Geon lormation Sachsen-Anhaft (L VemiGeo). 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnumme r 
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Anlage 8 - Lageplan, Grundrissskizzen und Gebäudeschnitt 

Die nachstehenden Zeichnungen und Skizzen sind unmaßstäblich und erheben keinen An­
spruch auf Vollständigkeit und Aktualität. Sie dienen lediglich der groben Orientierung über 
die Aufteilung der Liegenschaft bzw. der Objekte. Der Genauigkeitsgrad ist, wenn nicht 
explizit anders aufgeführt, für die Verkehrswertermittlung ausreichend. 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 
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Einfamilienhaus mit Carport Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Anlage 9 - Naturgefahrenanalyse 

K.A.R.L.®-PRO KURZBERICHT 

'U<A Köln.Assekuranz Agentur 
ein Unternehmen der ERGO 

Standort: 39343 Bornstedt b Haldensleben Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 - 39343 
Bornstedt b Haldensleben Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 

Vulnerabilität 1: EFH/ZFH, ohne Keller, 1 bis 3 Etagen 

' Vulnerab ili tät 

2Schu tzzl et 

3 Rlsiko (%p.a.) 

4WKP 

5PML(%/ WE) 

6Starkregen 

Bezeichnet die Objektart, die Gebäudeart bzw. das Lagergut am betrachteten Standort. 

Bezeichnet einen technischen Schutz gegen Eindringen wn Wasser (z.B. Deich oder Mauer). Die angegebene Zahl 
bezeichnet die Wiederkehrperiode bis zu deren Erreichen der Schutz besteht (z.B. 100: Schutz bis zum 100Jährtlchen 
Ereignis). Werte in Klammern bedeuten, dass das Schutzziel von K.A.R.L.9 geschätzt wurde, ·-· bedeutet, dass kein 
Schutz vorgegeben oder geschätzt wurde. 

Anteil des Gesamtwertes, der statistisch betrachtet pro Jahr duroh die entsprechende Gefahr vernichtet wird. 

Statistische Wiederkehrperiode (Jahre) - Jeweils 0bllche Betrach!Ungswelse der Versicherungswirtschaft. 

Probable Maximum Loss / wahrscheinlicher prozenl\Jaler Maximalschaden bei angegebener WKP in Prozent des Gesamt­
wertes (gerundet auf 2 Nachkommastellen) bzw. In absoluten Währungseinheiten (WE). 

Das Starl<regenrisiko wird anhand einer Abschätzung üblicher Drainagekapazrtäten berechnet, nicht m rt klassischen Vul­
nerabllltäten. Zu geringen Anteilen Ist dieses Risiko bereits Im Überschwemmungsrisiko enthalten. Eine Summenblldung 
ist daher nicht sinnvoll. 

Die vertügbare Datenlage lässt keine statistisch belastbare Angabe von WKP und PML zu. 

Kaftungaruh tllct. Hlllwell; 
Oio mrt K.A. R.L 18 ermitteton Füsiko• ood Gef.vwdungseinsMungon stützen sicn auf globaJvortügbrarO:geo!Ogisd'le, g~ und metoorolOgiSd'le Oatensälze-, die bei dor KA 'iCl'gol'lalton, konlinuiorliel'I 
gepflegt erwettert lftt p~ert werden_ Ebenso werden die veiwendelen Beredvulg sme1hoden s!ändig wrties.sart und dem aktuelen Wl!l88fl!i.!ltand angepa!lst Somit spiegeJn die Ergebnls.se den 
3.tuelletl Wi$.SOMSland zum Zeilpunkt derSeochl:&crtildung wilSor, 
lnl'ormatlonen vbor' Sch3denet~se oe, Vetoanoenhelt werden tedlglich 2:lJ# Verlr~ lerung de, elngesoll'.ten R:echenfflocleHe heranQezooen, nicftl aber als deren Gn.sndlage. Oamll Ist gewal'wle~ t, daß 
:sirll die Ai~ modelflBl'Ung wsite:sbnöglich an naturwissenschaftlichen Prinzipien orientiert lB'1d nidtt dlKch die zuiallsbehaftets und manchmal auch lückenhafte EfhetJung von Scha.d8flda.1sn bEi,e,mftusSI isl 
Fohkll'IOO oder Ul"lt,Clllsiafldige 0.tten werden duretl sperietlo, boi der KA et\bridl,Olte Sthälzv8rtal'lren plaut.'t.lel o,-g.I,'lrl, HiertM:lii wird o-e rell lNIC:h dom VOR.SICHTS•PR INZIP -.orgg,gangon, d h, Ri:Sikd»• 
wertungen mit einem hohen Antell an geschätz1en Parametern taften desha!b mels.:lens etwag; zu hoch aus.. 
WICHTKiER HINWEIS: Di,;, voriegendO f\isilr.Oar\alyse wurde automali$ct'i erstall.. Es e~ lwine Sichtung Ul'ld Plaut.bi til:!ISkontrolle dufCft Oir'lon ~haffliel'! CIII Exo,orton. 
Beslimmte U~bedtngungen , dto nur optisch In ~nen, wtta ufnatwnen oele, Sate!Ut~lldern i u erkennen sind -..id "110n denein dte FUsl:oelns1Uluno fflOOlicl,orwelse, en1scholdend ~ us.s.l 
würde, koml en deshal> nicht identifiziert werden und b1eben ld>erucksictitigt . 
Die hiCN' .abg,Og,obtln RiSklo in~ulul'(IO:n btlruhen auf 08n im wll~ig,en K.A.R.L 9~Borid'II Da1anquo&M lßd don ir'I K.A.R.l. 9 integriOrton Erfa:hrung~!a'I . Die Au$Wartungon IM.Irden 
nach derzel!!oem ~tn lss~ sorglMlg und na.d\ bestem Wissen ~ G~n ~n. RlslkoanatYser, slnd ledoc:h kelne Vorhers.&Qen, Oan.,n 1$1 n~ auszusohlleßef', dass 3uel't bei' Gefahren. 
für die ein geringes oder überhaupt kein Risiko ausgew!J8S0n wurde. pl6tzich und unerwartet Schadenereignisse großeren /wsmaßes eirdreta-n. 

erstellt am 05.09.2025 15:59:46 vdpResearch GmbH - KA Köln.Assekuranz Agentur GmbH Seite 1 von 1 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Geschäftsnummer 
9 K 9/25 

Anlage 10 - Zürs Hochwassergefährdung 

Zürs Hochwassergefährdung 

39343 Bornstedt b Haldensleben, Haldensleber Straße (Bornstedt) 20 
geo 

.L ·~ i· 

'i' 
.. l .. 

{-
-1, '.C 

,} -l- .. l .. 
~c 

{· t { .. ·1 .. ~}- -} 
,1, 

Tunders- -i· ± ,} ·} -;-/eben 
-} { .. ,'. 'f 

·'i'-
,} 1-

~1 .. .. l .. 

GK l: Sehr ,gl!flnge GeU!hrdung : statistische Watu-scheinllchkett eines Hochwa:ssers seltener i!ds e.inmat In 200 Jl!!lhren (bzw. i5Ußertu!lb der HQextr-em• 
Fl~chen der öffenthchen Wasserwirtsdli!ft.) . 

GK 2: Gettnge Geflnrdung : statistische wanrschelJilicnkeit eines: Hochwassers eJnmal in 100 - 200 Jahrefi (bzw. Innerhalb cler HQ-extttm-Flachen 
dll!!r öfftntlid'l~n Wesserwlrtscflaft; W1!!nn Deid"I vorlinnd@n, dann 81.ltn Rl.siken l'Nntt:r d@m Deicn}. 

GK .3: Mlt'trere Gefah.rdung : st:at1st1sche W.Jhrs;dleinl!c:~e lt eine$ Hoctiwasser.. ~nmal In 10 - 100 lahren (wenn Ceich 1,1ort,arn::leri, der m1nde5tens auf 
ein 100-Jatw11ches ttOO'lwasser ~$ge legt Ist: nur Risiken vor dem D~ch}. 

GK 4: t-iohe G-efahrdung: statlstlsdle Wahrsdie inlkh: elt eines Hochwassers mlnd. elnmal In 10 )ahf"en (DZW. Innerha lb der HQfreq\Jent•Aa:chen der 
Offendrdlen Wasserwirtschaft; wenn Oeich vorhanden, nur RJsiken VDf" dem Oeldi.) 

or1-9eo 

E~tbnls d@r C.ff'lt1Nlunostat1M1t--All1Jysie Hf dtr <.rvnllllo,e ..-.n GffVMi c, vcls: Hi'11t@fgn1ff1111;1m.: To-pP11150p,en c, c.eouu r1,-0E / BKG 2021: L111!:blkl8" ma 
&Mdll'11ll11'1Qlfltl'. Estl, Oi91UIGloä, GeoEY'•, 1--tubff,USO.I. FSA, USGS, .AEX, G«Mai,-.111 , AINQt1dl, IGN, IGP. :t'ftlbltopo, Uld tlle GIS Usat COnvrllJll'lllt:1: 

O 2021; Auen~ 0 Geo&l~E / B«:G 2011!; tlMI wunl„ mit d•r :;i:ustlind1g•n &.ht1rdt1n 
antnomm,an, 

Ole5es Dokument beruht aur der Bestell\lng 03661962 vom 05.09.2025 auf www.geoport.de : ein Service 
der on-geo GmbH. E5 gelten die allgemeinen geoport Vertrags - un-d Nutzungsbe(llngungen In der 
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Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 

Anlage 11 - Fotodokumentation 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Der zum Ortstermin anwesende (Mit)Eigentümer gestattete mir Innen- und Außenaufnah­
men des Bewertungsobjektes anzufertigen bzw. zu veröffentlichen. 
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Bild 1: Einfamilienhaus mit 
Carport (Straßenansicht) 

Bild 2: Umgebungsansicht 
,,Haldensleber Straße" 
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Geschä:snummer 
9 K 9/25 

Bild 3: Umgebungsansicht 
,,Haldensleber Straße" 

Bild 4: Zugang- und Zu­
fahNsbereich zum Grund­
stück 

Bild 5: CarpoO 
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Geschä:snummer 
9 K 9/25 

Bild 6: Einfamilienhaus 
(Traufansicht) 

Bild 7: Einfamilienhaus 
(Giebelansicht) mit Algen­
befall im Fassadenbereich 

Bild 8: Wärmepumpe 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 9: Einfamilienhaus 

Bild 10: Terrasse 

Bild 11 : rückwärtiger Zu­
gangsbere ich zum Einfami­
lienhaus 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 12: Einfamilienhaus 
(rückwärtige Ansicht) 

Bild 13: rückwärtiger 
Grundstücksbereich (Gar­
ten-/Grü nfläche) 

Bild 14: Geräteschuppen 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 15: Feuchte- und Sub­
stanzschäden im Bereich 
der Traufverkleidung aus 
Holz 

Bild 16: Feuchte- und Sub­
stanzschäden im Bereich 
der Traufverkleidung aus 
Holz 

Bild 17: beispielhafte Be­
schädigung der Einbau­
leuchten im Dachkastenbe ­
reich 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 18: partielle Moosbil­
dung im Bereich der Dach­
ziegel 

Bild 19: Hauseingangstür 

 



Einfamilienhaus mit Carport 
Haldensleber Straße 20, 39343 Bornstedt 

Verkehrswertgutachten 
(i. S. d. § 194 BauGB) 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 20: Flur (EG) 

Bild 21 : Geschosstreppe 
zum Dachgeschoss (DG) 
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Geschä:snummer 
9 K 9/25 

Bild �: Flur (DG) 

Bild 23: Rissbildung im 
Wand- und Deckenbereich 

Bild 24: Rissbildung im 
Wand- und DeckenbeRich 

... rtt5t: -
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 25: Küche (EG) 

Bild 26: Küche (EG) 

Bild 27: Feuchte- und Sub­
stanzschäden im Wandbe ­
reich 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 28: Wohnzimmer (EG) 

Bild 29: Wohnzimmer (EG) 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 30: Rissbildung im 
Wand- und Deckenbereich 
(EG) 

Bild 31: Rissbildung im 
Wand- und Deckenbereich 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 32: partiell unfertige 
Wandoberfläche 

Bild 33: nicht fertiggestell­
ter Anschluss Terrassentür 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 34: beschädigter Zug­
gurt Außenjalousie 

Bild 35: Dusche/WC (EG) 
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Geschä:snummer 
9 K 9/25 

Bild 36: Dusche/WC (EG) 

Bild 37: Dusche/WC (EG) 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 38: Feuchte- und Sub­
stanzschäden im Bereich 
der Duschtasse 

Bild 39: Hausanschluss ­
raum (HAR) 
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Bild 40: HAR 

Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 41: Elektroanschluss/­
verteilung (EG) 
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Geschäftsnumme r 
9 K 9/25 

Bild 42: Durchlauferhitzer 
(EG) 

Bild 43: unfert ige Wand-/ 
Deckenoberfläche 
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Geschä:snummer 
9 K 9/25 

Bild �: unfertige Wand-/ 
Deckenobe läche 

Bild �: Flur (DG) 
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Geschä:snummer 
9 K 9/25 

Bild 46: Flur (DG) 

Bild 47: Ba�C (DG) 
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Bild �: Bad/WC (DG) 

Bild 49: Wohnraum 1 (DG) 

Bild �: Rissbildung im 
Wand- und Deckenbe0ich 
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Bild 51: Wohnraum 2 (DG) 

Bild 52: Rissbildung im 
Wandbereich 
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Bild 53: Feuchte- und Sub­
stanzschäden im Fenster­
laibungsbereich 

Bild 54: Wohnraum 3 (DG) 

Bild 55: Rissbildung im 
Wand- und Deckenbereich 
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Bild �: Spi�boden 

Bild 57: Spitzboden 

 


